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Einführung

Die Bankenkommission beaufsichtigt sechs Bereiche des Finanzsektors. Die Aufsicht
über die Banken (Art. 23 Abs. 1 BankG), die Anlagefonds (Art. 56 Abs. 1 AFG in Ver-
bindung mit Art. 23 Abs. 1 BankG), das Pfandbriefwesen (Art. 39 PfG) sowie das Bör-
senwesen (inkl. Effektenhändler), die Offenlegung bedeutender Beteiligungen und
die öffentlichen Kaufangebote (Art. 34 BEHG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1
BankG) ist ihr zur selbständigen Erledigung übertragen. Die letztgenannte Aufsicht
erfolgt zusammen mit der Kommission für öffentliche Kaufangebote (Übernahme-
kommission). Über ihre Aufsichtstätigkeit hat die Bankenkommission dem Bundes-
rat mindestens einmal jährlich zu berichten (Art. 23 Abs. 3 BankG). Mit dem vorlie-
genden Bericht kommt sie dieser gesetzlichen Pflicht für das Jahr 2000 nach.

Allgemeine Entwicklungen im Finanzsektor

Auch im Jahr 2000 prägte die Internettechnologie die Entwicklungen im Finanzsek-
tor. Das Angebot an elektronisch vertriebenen Finanzdienstleistungen nahm weiter
zu. Erstmals wurden auch Finanzinstitute bewilligt, die ihre Geschäftstätigkeit aus-
schliesslich über das Internet abwickeln. Die Entwicklungen im E-Finance-Bereich
stellen neue Herausforderungen an die Aufsicht. Dies gilt insbesondere für Fragen
der Kundenidentifikation, der Überwachung der Geschäftsbeziehung sowie für den
Vertrieb von Finanzdienstleistungen im Ausland, wo grenzüberschreitende Finanz-
dienstleistungen nach wie vor verschiedenen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen
unterworfen sind.
Im Allfinanzbereich konnte die Bankenkommission zusammen mit dem Bundesamt
für Privatversicherungen sowie Vertretern der Zurich Financial Services Group nach
zweijährigen Verhandlungen ein Konzept für die konsolidierte Erfassung, Darstel-
lung und Überwachung der Bank- und Versicherungsrisiken erarbeiten. Noch vor
Ende des Jahres begannen Gespräche mit anderen Versicherungskonzernen zur Aus-
arbeitung eines Überwachungskonzepts für eine konsolidierte Aufsicht, welche so-
wohl die Bank- als auch die Versicherungsaktivitäten umfasst. Den wachsenden
Trend zur Allfinanz und die sich ergebenden Risiken für den schweizerischen Fi-
nanzplatz untersuchte auch die 1998 eingesetzte Expertengruppe «Finanzmarktauf-
sicht». Diese aus Vertretern von Behörden, Wissenschaft und Praxis zusammenge-
setzte Expertengruppe publizierte im November 2000 ihren Schlussbericht, in
welchem sie 42 Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung und Organisation
der Finanzmarktaufsicht formuliert. Diese Empfehlungen betreffen neben Allfinanz-
bzw. Finanzkonglomeraten und Einführung einer integrierten Finanzmarktaufsicht
insbesondere auch die Bankenaufsicht sowie die bisher nicht-regulierten Finanz-
dienstleistungsanbieter (Vermögensverwalter, Devisenhändler und Introducing Bro-
kers).

Übersicht
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Die Aufsichtstätigkeit der Bankenkommission

Die Bankenkommission untersuchte im Jahr 2000 bei 19 Banken in der Schweiz, ob
sie bei der Entgegennahme und Verwaltung von Geldern aus dem Umfeld des ehe-
maligen nigerianischen Präsidenten Sani Abacha die sich aus dem Bankengesetz und
anderen anwendbaren Gesetzen ergebenden Sorgfaltspflichten beachtet haben. In
ihrem im September veröffentlichten Bericht stellte die Bankenkommission bei ver-
schiedenen Banken teilweise gravierende Mängel und grobes individuelles Fehlver-
halten fest. Indes zeigten die Untersuchungen der Bankenkommission, dass auch
andere wichtige internationale Finanzplätze in die Abacha-Affäre verwickelt waren.

Auch im Jahre 2000 musste die Bankenkommission wiederum verschiedentlich ge-
gen illegal tätige Finanzintermediäre vorgehen. Sie verfügte 9 Liquidationen in An-
wendung des Börsengesetzes und 1 Liquidation gestützt auf das Bankengesetz. Eine
Sonderstellung nahmen Massnahmen gegen bestehende Effektenhändler ein, wel-
che sich 1997 bei der Aufsichtsbehörde gemeldet hatten, aber die börsengesetzlichen
Bewilligungsvoraussetzungen nicht erfüllten und deshalb keine Bewilligung erhal-
ten konnten.

Im Jahr 2000 verzeichnete die Bankenkommission einen weiteren Anstieg von Amts-
hilfegesuchen ausländischer Aufsichtsbehörden. Die Bankenkommission gibt den an
sie gerichteten Ersuchen statt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ge-
währung der Amtshilfe erfüllt sind. Die Behandlung der Gesuche erfordert jedoch ei-
nen grossen Arbeitsaufwand. Bis heute traf die Bankenkommission in 91 Fällen Ver-
fügungen. Davon wurden 25 beim Bundesgericht angefochten. In zwei Fällen (SEC
und CONSOB) hat das Bundesgericht die Amtshilfe verweigert und die Bankenkom-
mission angewiesen, zunächst weitere Abklärungen bezüglich der ausländischen
Aufsichtsbehörde vorzunehmen. Im Jahr 2000 fanden Gespräche mit Vertretern die-
ser Behörden statt, um weitere Einzelheiten über das ausländische Rechtssystem in
Erfahrung zu bringen und Lösungsansätze zu erörtern mit dem Ziel, die Zusammen-
arbeit zukünftig wieder aufzunehmen.

Banken

Im März 2000 teilte die Bankenkommission ihre Entscheide zu den Empfehlungen
des im Dezember 1999 veröffentlichten Schlussberichtes des Independent Commit-
tee of Eminent Persons (ICEP) mit. Sie verpflichtete die betroffenen Banken zur 
Meldung und Publikation von insgesamt 5273 offenen und saldierten Konten und
ermächtigte sie, weitere 21 033 durch Unbekannte geschlossene Konten zu publizie-
ren. Bei diesen insgesamt 26 306 Konten hatte das ICEP einen Zusammenhang mit
Opfern des Holocaust als «wahrscheinlich erachtet». Weiter gestattete die Banken-
kommission die Errichtung einer Datenbank mit Daten der Konten, bei denen das
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ICEP einen «wahrscheinlichen oder möglichen Zusammenhang» mit Holocaust-
opfern annahm.

Nach Inkrafttreten des Art. 23septies BankG im Jahre 1999 führten im Jahr 2000 zwei
ausländische Aufsichtsbehörden Vorortkontrollen bei schweizerischen Niederlas-
sungen ausländischer Banken durch. An den Vorortkontrollen nahmen auch Mitglie-
der des Sekretariates teil. Art. 23septies BankG erlaubt unter gewissen Voraussetzungen
bei schweizerischen Niederlassungen ausländischer Banken oder Effektenhändler
Kontrollhandlungen ausländischer Behörden zum Zwecke der konsolidierten Auf-
sicht. Die betroffenen Institute können eine Begleitung der ausländischen Behörde
durch die Bankenkommission oder eine bankengesetzliche Revisionsstelle verlan-
gen.

Die Bankenkommission führte im Jahr 2000 eine ausserordentliche Revision der glo-
balen Compliance-Funktion eines international tätigen Bankkonzerns durch. Mit-
glieder des Sekretariates begleiteten die Prüfungshandlungen der Revisionsstelle.
Für diese Begleitung entwickelte die Bankenkommission das Konzept «Regulatory
Attendance». Das Ziel der Regulatory Attendance besteht darin, die Umsetzung des
Prüfungsauftrages zu überwachen, direkten Zugang zu relevanten Information zu
erlangen und die Zusammenarbeit der Revisionsstelle mit ausländischen Aufsichts-
behörden zu koordinieren, ohne aber die Letztverantwortung der Revisionsstelle für
die Prüfung in Frage zu stellen. Eine Schweizer Revisionsgesellschaft hat nach An-
sicht der Bankenkommission im Rahmen der Revision der globalen Compliance-
Funktion eines Schweizer Bankkonzerns zu prüfen, ob die Organisation der Compli-
ance-Funktion im Verhältnis zur Geschäftstätigkeit und deren Risiken mit
ausreichend Personal ausgestattet, adäquat in die Gesamtorganisation eingegliedert
ist und die Einhaltung von Vorschriften des Heimatlandes und von Gastländern si-
cherstellt.

Die beiden Grossbanken haben eine bedeutende Präsenz an führenden ausländi-
schen Märkten, die sie im Jahre 2000 mit Neuerwerbungen in den USA noch aus-
bauten. Um dieser globalen Ausrichtung eine zeitnahe und effektive konsolidierte
Überwachung entgegenzusetzen, intensivierte die Bankenkommission ihre Zusam-
menarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden in Form eines gegenseitigen Aus-
tauschs von Informationen, Erkenntnissen und Beurteilungen sowie der Koordina-
tion von Prüfungsplänen.

Anlagefonds

Die Revision der Anlagefondsverordnung wurde im Jahre 2000 vom Bundesrat ver-
abschiedet und am 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt. Die Änderungen überführen ge-
wisse von der Aufsichtsbehörde in den letzten fünf Jahren entwickelte Grundsätze
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ins geltende Recht und einzelne neue liberale Bestimmungen sollen die Konkur-
renzfähigkeit des schweizerischen Fondsplatzes verbessern. Zu den wichtigsten
Neuerungen gehört die Regelung der Vereinigung (Zusammenlegung) von Anlage-
fonds. Daneben wird die Definition des gewerbsmässigen Anbietens oder Vertrei-
bens von Fondsanteilen verfeinert. Neu zugelassen wird das Pensionsgeschäft, das
den Fondsleitungen weitere Möglichkeiten der Kreditaufnahme bzw. der kurzfristi-
gen Geldanlage bietet. Neuerungen ergeben sich auch hinsichtlich des Geltungsbe-
reichs der Risikoverteilungsvorschriften sowie hinsichtlich der Erweiterung der zu-
gelassenen Anlagen von übrigen Fonds, insbesondere die Möglichkeit von Anlagen
in ausserbörslich gehandelten derivativen Finanzinstrumenten. Auf die Rückführung
der Anlagefondsverordnung auf die geltende EG-Richtlinie wurde verzichtet, weil
damit zu rechnen ist, dass das europäische Parlament im Laufe des Jahres 2001 den
zweiteiligen Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue Richtlinie be-
treffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) verabschie-
den wird.

Im Jahr 2000 bewilligte die Aufsichtsbehörde 43 neue schweizerische und 574 aus-
ländische Fonds sowie 46 Vertriebsträger. Angesichts der zunehmenden Arbeitslast
im Aufsichtsbereich sowie der nach wie vor anhaltenden Flut von Bewilligungsgesu-
chen ausländischer OGAW, für welche mangels Freizügigkeit zwischen der EU und
der Schweiz im Fondsbereich weiterhin eine Bewilligungspflicht im Einzelfall gilt,
prüfte die Aufsichtsbehörde Rationalisierungsmassnahmen, um eine schnelle Erledi-
gung der Gesuche sicherzustellen. Mit der französischen Commission des opérations
de bourse (COB) unterzeichnete die Bankenkommission im Jahr 2000 eine Vereinba-
rung, welche den grenzüberschreitenden Vertrieb von OGAW erleichtern soll. Das
Thema E-Commerce beschäftigte die Aufsichtsbehörde auch im Anlagefondsbereich.
Im Jahre 2000 schritt sie vermehrt bei Verstössen gegen das Anlagefondsgesetz im
Internet-Fondsvertrieb ein.

Börsen und Effektenhandel

Die zunehmende Internationalisierung der Finanzmärkte sowie die dynamische Ent-
wicklung der Informatiktechnologie führt zu einem Konzentrationsprozess, der sich
in verschiedenen Fusionsprojekten, Börsenallianzen und Partnerschaften äussert. Im
Jahre 2000 entstand virt-x, ein Gemeinschaftsprojekt der SWX Swiss Exchange und
der Tradepoint Financial Services Networks PLC. Es handelt sich um eine nach eng-
lischem Recht organisierte Börse, deren vorrangiges Ziel darin besteht, Marktteil-
nehmern aus der ganzen Welt eine Handelsplattform für paneuropäische Blue Chips
zur Verfügung zu stellen. Die virt-x ermöglicht die integrierte Abwicklung vom Han-
del bis zum Clearing und soll Mitte 2001 ihren Betrieb aufnehmen. Nach Abschluss
einer Börsenallianz zwischen Eurex und der Chicago Board of Trade (CBOT) erhielt
die Eurex die Anerkennung als ausländische Börse der Commodity Futures Trading
Commission (CFTC).
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Die Bankenkommission erteilte sechs ausländischen Börsen aus Italien, Deutsch-
land, Schweden, Grossbritanien und den USA eine Bewilligung, die ihnen ermög-
licht, schweizerischen Effektenhändlern Zutritt zu ihren Einrichtungen zu ge-
währen. Die Möglichkeit, remote member der SWX Swiss Exchange oder der Eurex
Zürich zu werden, war nach wie vor für eine grosse Zahl ausländischer Banken und
Effektenhändler von grossem Interesse. Seit dem Jahr 2000 erteilt die Bankenkom-
mission auch Teilbewilligungen für remote members, die ausschliesslich im Euro-
Obligationenhandel tätig sind.

Die Bankenkommission baute die gestützt auf das Börsengesetz aufgebauten Struk-
turen zur Überwachung der Effektenmärkte weiter aus. Seit Aufnahme ihrer Unter-
suchungstätigkeit vor zwei Jahren eröffnete die Bankenkommission formell rund
achtzig Untersuchungsverfahren wegen Verdachts auf Insidergeschäfte oder Kurs-
manipulationen. Bis heute konnten rund dreissig Verfahren abgeschlossen werden.
In sechs Fällen erteilte die Bankenkommission eine formelle Rüge. Zwei Fälle hatten
das Ausnützen von vertraulichen Tatsachen zum Gegenstand, die anderen betrafen
Kursmanipulationen, den Abschluss von Scheingeschäften sowie Frontrunning.
Rund zwei Dutzend Verfahren wurden nach zum Teil umfangreichen Abklärungen
eingestellt. Die Bankenkommission beteiligte sich auch am «Internet-Surf-Tag», ei-
ner von Börsenaufsichtsbehörden der ganzen Welt unter der Schirmherrschaft der
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) konzertierten Akti-
on. Zweck dieser Aktion war es, die Zusammenarbeit beim Erkennen und Verfolgen
von grenzüberschreitenden Betrügereien zu fördern. Unter den zahlreichen besuch-
ten Websites waren rund ein Dutzend, bei denen man auf einen nach Börsengesetz-
gebung verdächtigen Inhalt schliessen konnte. Die Bankenkommission unterwarf
die betroffenen Gesellschaften einer grundlegenden Prüfung.

Internationale Gremien

Verschiedene internationale Institutionen und Gremien bemühen sich mit der Ent-
wicklung und Verbreitung von Mindeststandards und Verhaltenskodizes um eine An-
gleichung der verschiedenen nationalen Regelungen im Finanzsektor. Die Durchset-
zung dieser Standards auf internationaler Ebene bereitet indes noch grosse
Schwierigkeiten. Aus diesem Grund haben einige internationale Institutionen, na-
mentlich das Forum für Finanzstabilität (FSF), der Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht, die Financial Action Task Force (FATF) sowie der Internationale Währungs-
fonds (IWF) Initiativen entwickelt, um verstärkt die Einhaltung anerkannter
Standards und «best practices» zu überprüfen und einen allfälligen regulatorischen
Handlungsbedarf in den betroffenen Ländern zu identifizieren.

Das von der G-7 eingesetzte Financial Stability Forum (FSF) beauftragte im Jahre
1999 eine Arbeitsgruppe, die Auswirkungen von Offshore-Finanzzentren auf die
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globale Finanzstabilität zu untersuchen. Die Arbeitsgruppe legte im März 2000 ihren
Bericht vor. Der Bericht hielt fest, dass während der letzten Finanzkrisen kein Zu-
sammenhang zwischen der Rolle von Offshore-Finanzzentren und systemischen Ri-
siken festgestellt wurde, dass aber eine mangelnde Einhaltung von internationalen
Standards im Bereich der Bankenaufsicht und Finanzmarktregulierung Systemrisi-
ken verursachen kann. Sie verzichtete auf eine Definition des Begriffs  «Offshore-Fi-
nanzzentrum» und erstellte stattdessen eine abschliessende Liste von acht Kriterien.
Anhand dieser Kriterien qualifizierte das FSF in einer veröffentlichten Liste 37 Län-
der als Offshore-Finanzzentren, darunter auch die Schweiz, obwohl keines der acht
Kriterien auf die Schweiz zutrifft. Aus diesen Gründen lehnte die Schweiz es ab, sich
einer für Offshore-Finanzzentren erarbeiteten Überprüfung zu unterziehen, wie dies
das FSF verlangt. Stattdessen ist die Schweiz bereit, sich dem allgemein anerkann-
ten und breiter gefassten «Financial Sector Assessment Program» des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) zu stellen, das allen IWF-Mitgliedstaaten offen steht.
Diesem Examen, bei dem die Einhaltung und Anwendung von internationalen 
Standards bei der Überwachung und Regulierung des Finanzsektors überprüft wird,
unterziehen sich unter anderem auch einzelne G-7-Staaten.

Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlichte einen Bericht, welcher die im
Kampf gegen die Geldwäscherei nicht-kooperativen Länder und Gebiete näher be-
trachtet und listet nicht-kooperative Staaten und Gebiete auf, welche die FATF-
Empfehlungen nicht oder nur ungenügend befolgen. In Anwendung der Empfehlung
21 verlangte die FATF, dass Finanzinstitute bei Geschäftsbeziehungen und Transak-
tionen mit solchen Ländern besonders aufmerksam sein müssen. Die Bankenkom-
mission hielt alle Banken und Effektenhändler in der Schweiz zu einer erhöhten
Sorgfalt bei Geschäften mit diesen Ländern an.

Weiterhin im Mittelpunkt der Tätigkeit des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht
stand die Revision seiner Eigenkapitalvereinbarung (Capital Accord) aus dem Jahre
1988. Die künftige Eigenkapitalvereinbarung soll neben den Mindestkapitalanforde-
rungen neu auch das individualisierte Aufsichtsverfahren und die Marktdisziplin
durch vermehrte Offenlegung umfassen. Die von der EBK und der Nationalbank ver-
tretene Forderung nach einer generellen Anhebung der internationalen Mindest-
standards für Eigenmittel fand indes bei der Mehrheit der Ausschussmitglieder kei-
nen Zuspruch.
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1. E-Finance

Das Angebot an elektronisch vertriebenen Finanzdienstleistungen hat sich auch im
Jahr 2000 weiter ausgeweitet und folgt damit der immer noch dynamischen techni-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung. Bei einzelnen Banken und Effektenhänd-
lern können verschiedene Dienstleistungen bereits über Mobiltelefone abgerufen
werden («Mobile-Banking» oder «M-Banking»). Pläne zur Abwicklung von Finanz-
dienstleistungen über den Fernseher stehen kurz vor der Realisierung («TV-Ban-
king»). In diesem Umfeld erklärte die Bankenkommission die systematische auf-
sichtsrechtliche Erfassung von Internet-Banking, E-Banking, E-Commerce,
E-Trading usw. zu einem der Schwerpunkte ihrer Tätigkeit im Jahr 2000 (vgl. Jahres-
bericht 1999 S. 100 ff.).

In einer ersten Phase verschaffte sich die Bankenkommission einen Überblick über
die verschiedenen Erscheinungsformen von elektronisch angebotenen Finanzdienst-
leistungen in der Schweiz. Sie beschränkte sich dabei auf Geschäftsbeziehungen
zwischen Finanzdienstleistern und ihren Kunden (Business-to-Consumer oder
«B2C»). Nicht der Aufsicht der Bankenkommission unterstellte Tätigkeiten wurden
in die Abklärungen nur einbezogen, wenn sie für die Erbringung von elektronisch
angebotenen Finanzdienstleistungen von einer gewissen Bedeutung sind. Dies trifft
insbesondere auf den Zahlungsverkehr und auf Zahlungssysteme zu.

Banken und Effektenhändler bieten heute eine breite Palette von Dienstleistungen
über verschiedene Kanäle an, wobei das Internet als neuer Kommunikations- und
Vertriebskanal stark an Bedeutung gewonnen hat. Der Betrieb des Vorläufers von E-
Banking und E-Trading in der Schweiz, Videotex, wurde am 30. September 2000 ein-
gestellt. Über Videotex war es in der Schweiz erstmals möglich gewesen, auf elektro-
nischem Weg Zugang zu den eigenen Bankkonten zu erhalten. Die Dienstleistung
wurde unter dem Namen «Telebanking» oder «PC-Banking» vermarktet. Banken,
welche ihr Telebanking über Videotex angeboten hatten, bieten diese Dienstleistun-
gen heute übers Internet an.

Die meisten Banken und Effektenhändler verfolgen heute eine «Multi-Channel-
Strategie», bieten ihre Finanzdienstleistungen also über verschiedene Kanäle an,
auch über traditionelle Kanäle wie die nach wie vor stark verbreiteten Filialnetze.
Nur einzelne neu gegründete Banken und Effektenhändler beschränken ihre Tätig-
keit ausschliesslich auf den Vertrieb übers Internet und andere elektronische Kanäle
(z.B. Telefon). Hier haben sich die Bezeichnungen «virtuelle Banken und Effekten-
händler» oder «reine Internet-Banken und -Effektenhändler» eingebürgert. Sie ver-
zichten vollständig auf den Kundenkontakt am Schalter. Die Bankenkommission hat
im Jahr 2000 fünf reine Internet-Banken bewilligt.

Nach wie vor bestehen keine spezifischen Bestimmungen für E-Banking und E-Tra-

I. Wesentliche Themen
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ding. Dies bedeutet jedoch nicht, dass elektronisch angebotene Finanzdienstleistun-
gen nicht geregelt wären. Die Bankenkommission wendet bei der Bewilligung und
Überwachung von reinen Internet-Banken und -Effektenhändlern die gleichen ge-
setzlichen Bestimmungen und Bedingungen an wie bei traditionellen Banken und
Effektenhändlern. Die geltenden Bestimmungen müssen, soweit möglich, analog auf
die neuen Erscheinungsformen übertragen werden. Die geltende Regulierung in der
Schweiz hat den Vertrieb von Finanzdienstleistungen über elektronische Kanäle bis-
her nicht verhindert und auch nicht wesentlich behindert. Es ist sogar möglich, eine
reine Internet-Bank zu betreiben oder neu zu gründen. Trotzdem wirkt sich die feh-
lende spezifische Regulierung in Teilbereichen negativ aus.

Ein Problembereich betrifft die Kontoeröffnung auf elektronischem Weg. Die gelten-
den Bestimmungen der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der
Banken (VSB 98) erlauben die rein elektronische Kontoeröffnung nicht ausdrücklich.
Dies rührt hauptsächlich daher, dass die VSB 98 davon ausgeht, dass der Kunde zu
Beginn bzw. während der Geschäftsbeziehung bei der Bank persönlich vorspricht
und dass bei dieser Gelegenheit die Angaben über seine Identität anhand einer Aus-
weisschrift kontrolliert werden. Das persönliche Erscheinen des Kunden hat für die
Bank eine Kontrollfunktion bei der Verifizierung der Identität des Kunden. Die Er-
fahrungen mit der VSB 98 haben jedoch gezeigt, dass die persönliche Vorsprache und
die formell korrekte Identifizierung allein nicht notwendigerweise bedeuten, dass
die Bank ausreichende Kenntnisse über die wirtschaftlichen Hintergründe besitzt.
Die tatsächlichen Absichten des Kunden zeigen sich erst in seinen Transaktionen,
weshalb das eher formelle Verfahren der Identifizierung des Geschäftspartners durch
eine Überwachung und Analyse der laufenden Geschäftsbeziehung ergänzt werden
muss.

Bei der rein elektronischen Kontoeröffnung, z.B. übers Internet, ist das persönliche
Erscheinen des Kunden bei der Bank ausgeschlossen und unerwünscht. Aus diesem
Grund müssen heute sämtliche Kontoeröffnungen, welche übers Internet initiiert
werden, mit dem Verfahren der Kontoeröffnung auf dem Korrespondenzweg nach
VSB 98 durchgeführt werden. Das persönliche Erscheinen des Kunden bei der Bank
wird dadurch vom Normalfall zur Ausnahmeerscheinung, ohne dass die Banken den
Wegfall dieses Kontrollelementes durch andere Massnahmen kompensieren muss-
ten. Der teilweise oder sogar vollständige Wegfall des persönlichen Kontakts zwi-
schen Bank und Kunden in der digitalen Welt verlangt nach einer Anpassung der
«Know-your-customer»-Regeln. Es braucht solche Regeln für E-Finance, welche ei-
ne Kontoeröffnung auf elektronischem Weg ausdrücklich erlauben und näher regeln.
Denkbar wäre eine Eröffnung von Konten und Identifizierung des Kunden übers In-
ternet unter Verwendung von digitalen Signaturen, welche durch Zertifizierungsstel-
len nach Prüfung von Ausweispapieren ausgestellt werden. Um den Wegfall der per-
sönlichen Vorsprache des Kunden bei der Bank zu kompensieren, müsste die Bank
Massnahmen zur gezielteren Überwachung der Geschäftsbeziehung ergreifen. Dabei
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können die Banken ebenfalls von Fortschritten in der Technik profitieren, da heute
die automatische Überwachung der Geschäftsbeziehungen mit elektronischen Hilfs-
mitteln wertvolle Unterstützung leistet. Nicht ausgeschlossen erscheint zu verlan-
gen, dass die Bank Kunden mit einer sehr bedeutenden Geschäftstätigkeit persönlich
kennt.

Die Bankenkommission beurteilte im Jahr 2000 verschiedene Gesuche von reinen In-
ternet-Banken und -Effektenhändlern. Bei der Beurteilung der Gesuche standen oft
Fragen zum Kundenidentifikationsverfahren im Vordergrund. Die Bankenkommissi-
on verlangte von diesen Banken und Effektenhändlern die Einreichung eines Kon-
zeptes zur Kundenidentifikation und zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen.
Sie eröffnete den Gesuchstellern die Möglichkeit, das Erfordernis der persönlichen
Vorsprache zum Zwecke der Überprüfung der Kundenidentität und der fortlaufen-
den Überwachung der Geschäftsbeziehung auf solche Kunden zu beschränken, de-
nen aufgrund der Höhe der eingebrachten Vermögenswerte, des Depot- oder Han-
delsvolumens oder auf sonstige Art eine gewisse Bedeutsamkeit zukommt.

Die Analyse der aufsichtsrechtlichen Aspekte von E-Finance förderte neben der
Kontoeröffnung auf elektronischem Weg weitere Problembereiche zu Tage. So sind
grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in vielen Ländern nach wie vor ver-
schiedenen aufsichtsrechtlichen Einschränkungen unterworfen (vgl. Jahresbericht
1999 S. 101 f.). Der extensive Umfang von Outsourcing bei reinen Internet-Banken
und -Effektenhändlern wurde von der Bankenkommission genauer geprüft. Sie ent-
schied in einem Fall, dass eine Bank unmittelbare Vertragspartnerin aller Outsour-
cing-Dienstleistungen bleiben muss. Dass Outsourcing der Outsourcing-Organisa-
tion erachtete die Bankenkommission als nicht zulässig. Weitere Problembereiche
sind die fortschreitende Disintermediation bei Effektenhändlern, das Auftauchen
von alternativen Handelssystemen auf dem Internet («Electronic Communication
Networks»), die Durchführung von Publikumsöffnungen auf dem Internet («Eigen-
emission», «Electronic Public Offering»), das Risikomanagement von E-Finance-Ak-
tivitäten und die zunehmende Komplexität bei der Revision von E-Finance-Aktivitä-
ten. Auch die Unterscheidung zwischen bewilligungspflichtigen und nicht
bewilligungspflichtigen Tätigkeiten wird durch die technologische Entwicklung und
die dadurch möglichen neuen Anwendungen (z.B. für Electronic Money, vgl. Jahres-
bericht 1998 S. 55 f.) zunehmend erschwert.

Die Bankenkommission wird die Entwicklung von E-Finance weiterhin aufmerksam
beobachten, die bereits bekannten Problembereiche vertieft analysieren und die gel-
tende Regulierung bei Bedarf anpassen. Als konkrete Massnahme beschloss die Ban-
kenkommission Ende 2000 eine Änderung der entsprechenden aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen über die Identifizierung des Geschäftspartners und zur Überwa-
chung von Kontenbeziehungen, um eine rein elektronische Kontoeröffnung zu er-
möglichen. Das Outsourcing-Rundschreiben und die Vorschriften über das Risi-
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komanagement werden 2001 bezüglich der Anforderungen an E-Finance überprüft
und bei Bedarf angepasst. Die Bankenkommission beschloss auch, die Ressourcen
zur Überwachung von E-Banking- und -Trading-Aktivitäten auszubauen. Einzelne
Problembereiche wird die Bankenkommission nicht alleine angehen können. Bei der
Revision von E-Finance-Aktivitäten sind in erster Linie die bankengesetzlichen 
Revisionsstellen gefordert. Auch hat die Bankenkommission kaum Einfluss auf die
Haltung von ausländischen Aufsichtsbehörden zu Fragen der Überwachung von
grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen. Hier wird sie sich weiterhin in in-
ternationalen Arbeitsgruppen für eine liberale Haltung der Aufsichtsbehörden ein-
setzen (vgl. Ziff. VII/1.1.1.5 und 1.2.2).

2. Börsenallianzen

Am 20. Oktober 2000 unterzeichneten Vertreter der SWX Swiss Exchange und des
Konsortiums der Tradepoint das Vertragsdispositiv zur Gründung von virt-x, einer
neuen Börse nach englischem Recht. An der virt-x sollen künftig die Titel der wich-
tigsten europäischen Börsenindizes gehandelt werden.

Es ist vorgesehen, dass die SWX Swiss Exchange und das Konsortium der Tradepoint
zu jeweils 38,9% an virt-x beteiligt sind. Die verbleibenden Anteile werden im Besitz
des Publikums stehen. Die SWX Swiss Exchange wird ihren Blue-Chip-Handel auf
die virt-x-Plattform verlegen und dieser im weiteren ihre technische Infrastruktur
(das Handelssystem EBS) zur Verfügung stellen und betreiben. Virt-x soll den Han-
del in über 600 europäischen Blue-Chip-Titeln in den Währungen Schweizer Fran-
ken, Pfund Sterling und Euro ermöglichen. Das im Handel integrierte Clearing und
Settlement soll wahlweise über SIS SegaInterSettle, Crest oder Euroclear abge-
wickelt werden können.

Vorgesehen ist im weiteren, dass die Kotierung der Effekten im jeweiligen Her-
kunftsland verbleibt. Die entsprechenden nationalen Gesetzgebungen bleiben somit
massgebend für Fragen der Offenlegung von Beteiligungen und der öffentlichen
Kaufangebote. Zur Zeit werden zwischen der Financial Services Authority (FSA) und
der Bankenkommission Fragen der Kompetenzaufteilung für die Aufsicht über den
Handel an der virt-x geregelt.

Es ist geplant, dass virt-x, welche von den Investmentbanken ABN Amro, Credit
Suisse First Boston, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson, J.P. Morgan, Merrill
Lynch, Morgan Stanley Dean Witter und UBS Warburg, von Instinet, vom Handels-
system Archipelago und vom Fondsmanager American Century getragen wird, gegen
Mitte 2001 operationell wird.

Im Jahr 1998 haben die Börsen Eurex und Chicago Board of Trade (CBOT) Verhand-
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lungen zur Bildung einer transatlantischen Börsenallianz aufgenommen. Ende Juni
1999 wurde das Projekt von den Mitgliedern der CBOT genehmigt und am 1. Okto-
ber 1999 unterzeichneten die beiden Börsen die Verträge, welche die Basis für ihre
Allianz bilden (vgl. Jahresbericht 1999 S. 30). Am 25. August 2000 ersetzte die CBOT
ihr herkömmliches elektronisches Handelssystem «Project A» durch das System
«a/c/e» (Alliance CBOT – Eurex), welches mit dem Eurex-Handelssystem praktisch
identisch ist. Zur Zeit werden an der CBOT ca. 30% des Handels über diese elektro-
nische Handelsplattform und der restliche Handel traditionell «à la crieé» abge-
wickelt. Eurex wurde im November 2000 von der Commodity Futures Trading Com-
mission (CFTC) anerkannt.

3. Abacha-Gelder auf Schweizer Banken 

Ende 1999 wurde bekannt, dass in der Schweiz domizilierte Bankinstitute Gelder
von Personen aus der Entourage des ehemaligen nigerianischen Präsidenten Sani
Abacha entgegengenommen hatten (vgl. Jahresbericht 1999 S. 49 f.). Diesen Perso-
nen wird vorgeworfen, sich in Ausübung ihres Amtes ungerechtfertigt bereichert und
beträchtliche staatliche Vermögenswerte angeeignet zu haben. Die nigerianischen
Behörden legen Abacha und seinen Getreuen verschiedene Straftaten zur Last, u.a.
Veruntreuung, Betrug, Urkundenfälschung, Bestechung, Beteiligung an einer krimi-
nellen Organisation und Geldwäscherei. Die Bankenkommission startete im Novem-
ber 1999 eine aufwendige und breit angelegte Untersuchung. Sie klärte bei insge-
samt 19 Banken in der Schweiz ab, ob sie bei der Entgegennahme und Verwaltung
der Abacha-Gelder die sich aus dem Banken- und anderen anwendbaren Gesetzen
ergebenden Sorgfaltspflichten eingehalten haben.

Bei der Annahme und Aufbewahrung von Kundengeldern gelten verschiedene Sorg-
faltspflichten. Im Zentrum dieser Pflichten steht die Pflicht der Banken, ihre Ver-
tragspartner zu identifizieren und die wirtschaftlich berechtigte(n) Person(en) fest-
zustellen («know your customer»). Bedeutsam ist weiterhin die Pflicht, die
wirtschaftlichen Hintergründe und den Zweck einer Transaktion oder einer Ge-
schäftsbeziehung abzuklären, wenn sie ungewöhnlich erscheint und ihre Rechtmäs-
sigkeit nicht erkennbar ist oder wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswer-
te aus einem Verbrechen herrühren oder der Verfügungsmacht einer kriminellen
Organisation unterliegen. Bei der Annahme von Geldern von politisch exponierten
Personen, gemeinhin auch als «Potentatengelder» bekannt, gelten daneben beson-
dere Sorgfaltspflichten. So hat die Geschäftsleitung und nicht eine untergeordnete
Stelle in einer Bank über die Aufnahme und Weiterführung einer Geschäftsbezie-
hung mit einer politisch exponierten Person zu entscheiden. Die Geschäftsleitung ist
gehalten, die Aufnahme und Weiterführung solcher Geschäftsbeziehungen in ent-
sprechenden Richtlinien klar zu regeln. Die Bank darf schliesslich keine Gelder ent-
gegennehmen, von denen sie weiss oder annehmen muss, dass die Gelder aus Kor-
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ruption oder dem Missbrauch öffentlicher Mittel stammen. Die Banken haben des-
halb mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen, ob sie mit politisch exponierten Per-
sonen oder Personen, welche diesen erkennbar nahe stehen, Geschäftsbeziehungen
aufnehmen und von diesen Personen Gelder annehmen wollen.

Im September 2000 veröffentlichte die Bankenkommission einen Bericht über die Er-
gebnisse ihrer Untersuchung. Die Bankenkommission stellte fest, dass fünf Banken
ihren Sorgfaltspflichten vollumfänglich nachgekommen waren. Diese Banken hatten
sich korrekt verhalten, weil sie eingehende Abklärungen über die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kunden getroffen und rechtzeitig bei Kenntnis
neuer Tatsachen oder verbleibenden Zweifeln die sich aufdrängenden Massnahmen
wie Abbruch der Geschäftsbeziehung oder Meldung an die zuständigen Behörden
getroffen hatten. Bei sechs Banken eruierte die Bankenkommission Sorgfaltspflicht-
verletzungen und organisatorische Schwachstellen, die jedoch nicht derart schwer-
wiegend waren, dass sich einschneidende Massnahmen aufdrängten. In den meisten
dieser Fälle wurde die ungenügende oder verspätete Abklärung der wirtschaftlichen
Hintergründe beanstandet. In organisatorischer Hinsicht wurden Mängel wie die
schleppende Umsetzung interner Beschlüsse oder in einem Fall das Fehlen interner
Weisungen über die Geschäftspolitik mit politisch exponierten Personen kritisiert.
Bei sechs Banken stellte die Bankenkommission teilweise gravierende Mängel und
grobes individuelles Versagen bzw. Fehlverhalten fest. Kritisiert wurde beispielswei-
se die krasse Fehleinschätzung einer Kundenbeziehung bzw. das Ignorieren von An-
haltspunkten für eine möglicherweise dubiose Herkunft der anvertrauten Gelder,
das Unterlassen der Weitergabe wichtiger Informationen über eine Kundenbezie-
hung an die vorgesetzte Stelle oder die Missachtung des von einer vorgesetzten Stel-
le angeordneten Abbruchs einer Geschäftsbeziehung. Diese Feststellungen zogen
personelle und organisatorische Konsequenzen nach sich. In drei Fällen ordnete die
Bankenkommission eine ausserordentliche Revision an. In einem Fall erfolgte eine
Anzeige an die mit der Ahndung von Verstössen gegen die Sorgfaltspflichtvereinba-
rung (VSB) betraute Aufsichtskommission. In positiver Hinsicht konnte die Banken-
kommission vermerken, dass die Banken einerseits der vom Geldwäschereigesetz
vorgeschriebenen Meldepflicht nachgekommen waren, sobald sie Hinweise für eine
möglicherweise kriminelle Herkunft der angelegten Vermögenswerte hatten, und
andererseits die Gelder intern sperrten.

In ihrem Bericht vom September 2000 kündigte die Bankenkommission die Eröff-
nung zwei weiterer Verfahren an, welche die Banken Mirabaud & Cie und United Eu-
ropean Bank betreffen. Ende 2000 wurden die Verfahren abgeschlossen. Die Banken-
kommission konnte keine Verbindung zwischen den untersuchten Konten bei den
beiden Banken und dem Abacha-Umfeld feststellen.

Die Untersuchung der Bankenkommission zeigte, dass es für die Banken oftmals
schwierig ist, einen politisch exponierten Kunden als solchen zu erkennen, insbe-
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sondere dann, wenn der Kunde wichtige Informationen verschweigt oder sogar
falsche Angaben macht. In den meisten der untersuchten Fälle gaben sich die Kon-
toinhaber bzw. wirtschaftlich Berechtigten nicht als politisch exponierte Personen zu
erkennen, sondern als vermögende und erfolgreiche Geschäftsleute. Abgesehen von
einem unbedeutenden Fall mit vergleichsweise geringfügigen Beträgen trat Sani
Abacha als Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigter selber nicht in Erschei-
nung. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Banken bei Beziehungen mit Kunden aus
einem korruptionsanfälligen Land besondere Sorgfalt walten lassen müssen, zumal
wenn diese Kunden Vermögenswerte in bedeutender Höhe anlegen wollen. Die Ban-
ken dürfen nähere Abklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse ihrer Kunden nicht mit der Begründung unterlassen, die neuen Kunden seien
durch einen bereits bestehenden langjährigen Kunden mit gutem Ruf oder hohem
Vertrauensbonus eingeführt worden oder die Gelder seien von einer anderen in der
Schweiz domizilierten Bank überwiesen worden. Diese Umstände entbinden die
Banken nicht, eigene Abklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse ihrer Kunden oder die wirtschaftlichen Hintergründe von Transaktionen zu
treffen. Es kann nämlich sein, dass die Vorgängerbank die Geschäftsbeziehung gera-
de wegen der dubiosen Herkunft der Gelder abbrach. Wie die Nachforschungen der
Bankenkommission zudem zeigten, stammten die Überweisungen teilweise von
Drittpersonen. Es kann deshalb nicht vorausgesetzt werden, dass die begünstigten
Kunden bereits Kunden der überweisenden Bank waren und von dieser eingehend
geprüft worden sind.

Das bestehende rechtliche Instrumentarium zur Abwehr unerwünschter Korrup-
tions- und Potentatengelder ist grundsätzlich ausreichend. Es ist jedoch punktuell
anzupassen und zu ergänzen. Die Bankenkommission wird deshalb ihre letztmals im
Jahre 1998 revidierten Geldwäschereirichtlinien im Hinblick auf die gewonnenen Er-
kenntnisse der Abacha-Untersuchung und die seither erfolgte Rechtsentwicklung
überarbeiten (vgl. Ziff. II/2.4).

Eine wesentliche Erkenntnis der Untersuchung der Bankenkommission war, dass
nicht nur schweizerische Bankinstitute Gelder aus dem Umfeld von Sani Abacha
entgegengenommen haben, sondern auch andere wichtige internationale Finanz-
plätze verwickelt sind. Einzelne der betroffenen Länder sind mittlerweile tätig ge-
worden, haben Konten blockiert und aufsichtsrechtliche Verfahren eingeleitet. Die
Schweiz und die Bankenkommission sind bemüht, die Frage des Umgangs der Fi-
nanzinstitute mit Geldern von politisch exponierten Personen auf internationaler
Ebene zu thematisieren und darauf hinzuwirken, dass internationale Mindeststan-
dards geschaffen werden. Zu nennen ist in erster Linie die Mitwirkung der Banken-
kommission in einer vom Basler Ausschuss initiierten Arbeitsgruppe, welche den
Auftrag hat, internationale Mindeststandards im Bereich «customer-due-diligence-
for-banks» zu schaffen (vgl. Ziff. VII/1.1.1.7).
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Aber auch den Banken selber ist die Abwehr unerwünschter Gelder ein Anliegen.
Ende Oktober 2000 stellten 11 bedeutende, im internationalen Vermögensverwal-
tungsgeschäft tätige Banken der Öffentlichkeit unter der Bezeichnung «Wolfsberg
Principles» gemeinsame Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäscherei vor. Die
«Wolfsberg Principles» anerkennen ausdrücklich, dass Geschäftsbeziehungen mit
politisch exponierten Kunden einer erhöhten Sorgfaltspflicht unterstehen. Für
Schweizer Banken bringen die «Wolfsberg Principles» kaum Neues. Die Initiative
nicht zuletzt der Schweizer Grossbanken ist aber zu begrüssen. Im Hinblick auf die
internationale Wettbewerbsgleichheit stellt die weltweite Verpflichtung der interna-
tional grössten Vermögensverwalter auf gemeinsame Regeln einen klaren Fortschritt
dar.

Die Bankenkommission misst der Einhaltung der Sorgfaltspflichten bei der Entge-
gennahme und Aufbewahrung von Kundengeldern weiterhin hohe Bedeutung zu.
Sie wird schwerwiegende Pflichtverletzungen rigoros und konsequent ahnden. Alle
für Verstösse oder für Organisationsversagen verantwortlichen Personen auf Ge-
schäftsleitungsstufe riskieren ein Verbot, im Bankensektor vergleichbare Aufgaben
wahrnehmen zu können. Die überwachten Institute haben organisatorische
Schwachstellen im Bereich «legal and compliance» rasch und wirksam zu beheben.
Überwachte Institute, welche ihr «Compliance»-System nicht auf einen befriedigen-
den Standard bringen können oder wollen, riskieren den Entzug der Geschäftsbe-
willigung.

4. Internationale Amtshilfe im Börsenbereich

Die neuen Aufgaben, die der Gesetzgeber der Bankenkommission im Bereich der in-
ternationalen Amtshilfe übertrug, führten im Jahr 2000 zu einer neuerlichen Ar-
beitszunahme. Die Anzahl der Behörden, welche die Bankenkommission um Aus-
künfte ersucht haben, stieg auf rund zwanzig. Seit dem Inkrafttreten des
Börsengesetzes wurden über 150 Gesuche gestellt, welche über 250 Banken und
mehr als 300 verschiedene Bankkunden betrafen. Von den ausländischen Aufsichts-
behörden, die im Laufe des Jahres 2000 die Hilfe der Bankenkommission speziell
häufig in Anspruch genommen haben, sind das deutsche Bundesaufsichtsamt für
den Wertpapierhandel, die französische Commission des Opérations de Bourse so-
wie die Société de la Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles hervorzuheben. Die-
se drei Behörden reichten nahezu die Hälfte aller Gesuche ein.

Einige Gesuche, bei denen entweder keine Kundendaten geliefert werden mussten
oder die betroffenen Kunden ihre Zustimmung zur Übermittlung der Informationen
gegeben hatten, konnten ohne formelle Verfügung erledigt werden. Die Bankenkom-
mission erliess bislang 91 Verfügungen in 48 Fällen, wovon 55 ans Bundesgericht
weitergezogen wurden.
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Das Bundesgericht fällte bisher 27 Entscheide, davon elf im Jahr 2000. Schon in sei-
nen Entscheiden in den Jahren 1998 und 1999 hatte sich das Bundesgericht zu ver-
schiedenen wichtigen Fragen geäussert und im Grossen und Ganzen die Praxis der
Aufsichtsbehörde gutgeheissen (vgl. Jahresbericht 1998 S. 104 ff. und 1999 S. 26 ff.).
Im Jahr 2000 hat das Bundesgericht im Wesentlichen seine Rechtsprechung bestätigt
mit einigen Präzisierungen:

• Die Ermächtigung der ausländischen Aufsichtsbehörde durch die Bankenkommis-
sion zur Weiterleitung von Informationen an Strafbehörden bedarf einer vorange-
henden speziellen Prüfung. Die Bankenkommission muss prüfen, ob die Vorausset-
zungen der Rechtshilfe, speziell diejenige der doppelten Strafbarkeit, erfüllt sind.
Ausserdem soll das Einverständnis des Bundesamtes für Justiz gemäss Art. 38 Abs. 2
Bst. c BEHG nicht rein formell sein, sondern vielmehr garantieren, dass die Regeln
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen nicht umgangen werden. Das Bun-
desamt für Justiz, das seit dem 1. Juli 2000 bezüglich der internationalen Amtshilfe
die Kompetenzen des Bundesamts für Polizeiwesen übernommen hat, muss somit
bestätigen, dass die Voraussetzungen der Amtshilfe erfüllt sind, indem es sich ent-
weder der ausführlichen Stellungnahme der Bankenkommission anschliesst oder 
eine eigene Begründung seiner Einwilligung liefert.

• Zur amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) hielt das Bundesge-
richt fest, dass es – in Anbetracht der Akten, die ihm vorlagen – zur Zeit nicht mög-
lich sei zu versichern, dass diese Behörde das Spezialitätsprinzip und das sog. «Prin-
zip der langen Hand» sowie das Erfordernis der Vertraulichkeit einhalte. Die
Bankenkommission nahm deshalb mit Vertretern der amerikanischen Behörde Ge-
spräche auf, um diese Fragen zu klären und um soweit als möglich Zusicherungen
bezüglich der genannten Prinzipien zu erhalten.

• Zur Amtshilfe an die italienische Commissione Nazionale per le Società et la Borsa
(CONSOB) hielt das Bundesgericht fest, dass die Verpflichtung dieser Behörde, be-
stimmte Informationen dem Ministero del tesoro mitzuteilen, ein Hindernis für die
Gewährung von Amtshilfe darstelle. Angesichts dieser Rechtsprechung nahm die
Bankenkommission die Gespräche mit der italienischen Behörde wieder auf. Dabei
stellte sich heraus, dass die CONSOB nur verpflichtet ist, in bestimmten, sehr spezi-
ellen Fällen, in denen gegenüber unterstellten Unternehmen Sanktionen ausgespro-
chen werden mussten, Informationen ans Ministero del tesoro weiterzuleiten. In al-
len anderen Fällen ist keine Weiterleitung nötig. Die CONSOB bestätigte ausserdem
der Bankenkommission, dass sie auch in den sehr begrenzten Fällen ohne ausdrück-
liche Zustimmung der Bankenkommission dem Ministero del tesoro keine Informa-
tion weiterleiten werde. Somit bleibt zu hoffen, dass das Bundesgericht angesichts
dieser neuen Erklärungen und Zusicherungen seitens der CONSOB im Falle, dass es
sich mit einer neuerlichen Beschwerde befassen muss, die Möglichkeit der Ge-
währung von Amtshilfe an die CONSOB anerkennen wird.
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• Von dem Moment an, in dem ein Bankkonto einer Person – selbst ohne deren Wissen
– zur Begehung einer Widerhandlung gedient haben könnte, kann diese Person nicht
mehr geltend machen, sie sei ein unbeteiligter Dritter. Die ausländische Behörde
kann somit nicht nur Informationen zur Identität des Auftraggebers, insbesondere
eines Vermögensverwalters, verlangen, sondern auch auf der Preisgabe der Identität
der Person, für deren Konto der Auftraggeber gehandelt hat, bestehen.

• Die Abgrenzung zwischen Rechtshilfe und Amtshilfe ist besonders heikel. Nach dem
Bundesgericht sind die Voraussetzungen für die Zustimmung zur Weiterleitung von
Informationen an ausländische Strafverfolgungsbehörden strenger als diejenigen für
die Gewährung von Amtshilfe. Die Zustimmung zur Weiterleitung setzt das Vorhan-
densein von zusätzlichen Elementen voraus, die zeigen, dass im speziellen Fall ein
konkreter Verdacht eines strafrechtlich vorwerfbaren Verhaltens besteht. Damit die
Bankenkommission und das Bundesamt für Justiz prüfen können, ob die Vorausset-
zung der doppelten Strafbarkeit gegeben ist, muss eine juristische Qualifizierung
des Sachverhalts möglich sein und der Text der möglicherweise verletzten Bestim-
mung vorgelegt werden. Die Ansprüche an die Beschreibung des Sachverhalts sind
allerdings nicht allzu hoch anzusetzen, da in diesem Stadium noch nicht feststellbar
ist, ob die ausländische Aufsichtsbehörde die Informationen an die Strafbehörden
weiterleiten wird.

• Die Behandlung bestimmter Fälle von geringerer Wichtigkeit, insbesondere Fälle, in
denen sowohl die Investitionen wie auch die Gewinne der betroffenen Personen sehr
niedrig sind, ist immer noch Gegenstand von Diskussionen. Das Bundesgericht hat-
te im Verlaufe des Jahres 2000 Gelegenheit, einen Fall zu prüfen, in dem der reali-
sierte Gewinn CHF 2064 betrug, bei einer Investition von insgesamt CHF 17 680. In
diesem besonderen Fall, in dem die fragliche Transaktion in einem Gesamtzusam-
menhang mit mehreren anderen Transaktionen im gleichen Titel geprüft werden
musste, stellte das Bundesgericht fest, dass die Voraussetzungen der Amtshilfe erfüllt
seien und die Informationen an die ersuchende ausländische Aufsichtsbehörde
übermittelt werden können.

• Die Weiterleitung von Informationen über Bankkunden oder Effektenhändler warf
Fragen über die Anwendung des Datenschutzgesetzes sowie die Kompetenz des Eid-
genössischen Datenschutzbeauftragten und der Eidgenössischen Datenschutzkom-
mission auf. Das Bundesgericht teilt die Auffassung der Bankenkommission, wenn
sie der Ansicht ist, dass sie – unter Vorbehalt eines Weiterzuges an das Bundesgericht
– alleine für den Entscheid über die Zulässigkeit einer Übermittlung von Kundenda-
ten an andere ausländische Aufsichtsbehörden zuständig ist, wenn diese die Infor-
mationen auf dem Weg der Amtshilfe einfordern. In dem Masse, in dem die betrof-
fene Person hingegen unabhängige Begehren vorbringt, welche spezifisch den
Datenschutz betreffen, insbesondere den Anspruch auf Korrektur oder Vernichtung
von persönlichen Daten, ist es ihr möglich, diese vor die Eidgenössische Daten-
schutzkommission zu bringen.
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• Das Bundesgericht bestätigte schliesslich, dass die folgenden Behörden Aufsichts-
behörden sind, denen grundsätzlich Amtshilfe gewährt werden kann: die französi-
sche Commission des Opérations de Bourse (COB), die italienische Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), das norwegische Kredittilsynet, die
Société de la Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles (SBVMB) sowie die Securi-
ties and Exchange Commission Kroatiens.

Im Rahmen der Aufsicht über den Handel an den Schweizer Börsen (sog. Marktauf-
sicht, Art. 6 Abs. 2 BEHG) führt die Bankenkommission Untersuchungen zur Ab-
klärung allfälliger Insiderdelikte, Kursmanipulationen oder sonstiger Missstände
(vgl. Ziff. IV/2.5.1.1). Oftmals weisen diese Untersuchungen einen Auslandbezug
auf, indem beispielsweise eine Bank, ein Effektenhändler, ein Kunde oder Konten
von Schweizer Staatsangehörigen einen Zusammenhang zu den untersuchten, auf
dem Schweizer Markt getätigten Transaktionen aufweisen. In solchen Fällen sind re-
gelmässig Auskunftsersuchen an die zuständigen Aufsichtsbehörden im Ausland zu
richten (sog. aktive Amtshilfe), um beispielsweise die Identität eines Kunden einer
ausländischen Bank, die Begründung für einen im Ausland gefällten Anlageent-
scheid oder das Bestehen einer Beziehung eines ausländischen Käufers/Verkäufers
zum Schweizer Emittenten in Erfahrung zu bringen.

Die Bankenkommission stellte bereits mehrere derartige Auskunftsbegehren. Bei
den angefragten ausländischen Aufsichtsbehörden handelte es sich unter anderem
um die britische Financial Services Authority (FSA) sowie die amerikanische Securi-
ties and Exchange Commission (SEC). Die Bankenkommission konnte feststellen,
dass diese zwei ausländischen Behörden die gewünschten Informationen rasch und
vollständig zur Verfügung stellten.

5. Durchsetzung internationaler Mindeststandards

Die Finanzkrisen der 90er Jahre deckten Schwächen im internationalen Finanz-
system auf und zeigten, dass die Globalisierung neben Chancen zur wirtschaftlichen
Entwicklung auch Gefahren mit sich bringt. Als eine der Ursachen der Krisen wurde
auch eine unzulängliche und teilweise fehlende Regulierung der Finanzmärkte fest-
gestellt. Verschiedene internationale Institutionen und Gremien bemühen sich seit-
dem mit der Entwicklung und Verbreitung von Mindeststandards und Verhaltens-
kodizes um eine Angleichung der verschiedenen nationalen Regelungen im
Finanzsektor. Die Durchsetzung dieser Standards auf internationaler Ebene bereitet
indes noch grosse Schwierigkeiten.

Aus diesem Grund haben einige internationale Institutionen, namentlich das Forum
für Finanzstabilität (FSF), der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, die Financial Ac-
tion Task Force (FATF) sowie der Internationale Währungsfonds (IWF) Initiativen
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entwickelt, um verstärkt die Einhaltung anerkannter Standards und «best practices»
zu überprüfen und einen allfälligen regulatorischen Handlungsbedarf in den betrof-
fenen Ländern zu identifizieren.

5.1 Financial Stability Forum (FSF)
Dieses Gremium, das von der G-7 eingesetzt wurde, hat das Ziel, durch eine verbes-
serte Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden
die Stabilität der Finanzmärkte zu stärken. Zu diesem Zweck beauftragte das FSF im
April 1999 eine Arbeitsgruppe, die Auswirkungen von Offshore-Finanzzentren auf
die globale Finanzstabilität zu untersuchen. Die Arbeitsgruppe legte im März 2000
ihren Bericht vor, welchen das FSF am 5. April 2000 veröffentlichte. Der Bericht hielt
fest, dass während der letzten Finanzkrisen kein Zusammenhang zwischen der Rol-
le von Offshore-Finanzzentren und systemischen Risiken festgestellt wurde, dass
aber eine mangelnde Einhaltung von internationalen Standards im Bereich der Ban-
kenaufsicht und Finanzmarktregulierung Systemrisiken verursachen kann. Die Ar-
beitsgruppe verzichtete auf eine Definition des Begriffs  «Offshore-Finanzzentrum»
und erstellte stattdessen eine abschliessende Liste von Kriterien, darunter nament-
lich das Vorhandensein eines günstigen Steuerregimes, von Trusts und spezifischen
«Offshore»-Lizenzen, einer laxen Regulierung und Überwachung von Finanzinstitu-
ten, eines unangemessen weitreichenden Schutzes des Bankgeheimnisses sowie ei-
nes im Volumen das Inlandgeschäft weit übersteigenden Auslandgeschäftes. Anhand
dieser Kriterien qualifizierte das FSF in einer am 25. Mai 2000 veröffentlichten Liste
37 Länder als Offshore-Finanzzentren. Die Schweiz wurde als Offshore-Finanzzen-
trum aufgeführt, obwohl keines der acht vorgegebenen Kriterien auf die Schweiz zu-
trifft: 

1. Die Steuerbelastung von Geschäfts- und Investitionseinkommen ist in der
Schweiz weder inexistent noch besonders tief. Sie liegt sogar leicht über dem
OECD-Durchschnitt.

2. Die Schweiz verfügt über eine Verrechnungssteuer, die mit 35% den höchsten
Satz in der OECD und damit einen dissuasiven Charakter aufweist.

3. Es gibt keine «Trusts» in der Schweiz.
4. Es gibt keinen Offshore-Status für Unternehmen in der Schweiz. Ansässige und

nicht-ansässige Unternehmen werden gleich behandelt.
5. Die Regulierung und Überwachung von Finanzinstitutionen entspricht interna-

tionalen Standards. Korruption, Geldwäscherei und organisierte Verbrechen wer-
den in internationaler Zusammenarbeit effizient bekämpft.

6. Finanzinstitute müssen eine physische Präsenz in der Schweiz aufweisen, um hier
aktiv zu sein.

7. Das Schweizer Bankgeheimnis ist weder umfassend noch ein Hindernis für die
Überwachung der Finanzinstitute, die internationale Amtshilfe oder die interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen.
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8. Das Volumen des Auslandgeschäfts übersteigt nicht substanziell das Inlandge-
schäft. Der Finanzsektor trägt 11% zum Bruttoinlandsprodukt bei.

Die Bankenkommission und die Nationalbank legten im September 2000 in einem
gemeinsamen Schreiben an sämtliche Mitglieder des FSF nochmals die Schweizer
Position dar, wonach die Aufführung der Schweiz in der Liste von Offshore-Finanz-
zentren nicht gerechtfertigt ist. Die Bankenkommission bedauert, dass internationa-
le Anstrengungen zur Stärkung des Finanzsystems durch solche Entscheidungen an
Glaubwürdigkeit verlieren. Es kann nicht befriedigen, dass die Schweiz vom FSF als
«unproblematisches» Offshore-Finanzzentrum eingestuft wurde, denn andere wich-
tige Finanzplätze wie London und New York, die eine vergleichbare internationale
Finanzaktivität aufweisen, werden überhaupt nicht aufgeführt. Aus diesen Gründen
lehnte die Schweiz es ab, sich einer für Offshore-Finanzzentren erarbeiten Überprü-
fung zu unterziehen, wie dies das Financial Stability Forum verlangt.

Die Schweiz ist bereit, sich dem allgemein anerkannten und breiter gefassten «Fi-
nancial Sector Assessment Program» des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu
stellen, das allen IWF-Mitgliedsstaaten offen steht (vgl. Ziff. 5.4). Diesem Examen,
bei dem die Einhaltung und Anwendung von internationalen Standards bei der
Überwachung und Regulierung des Finanzsektors überprüft wird, unterziehen sich
unter anderem auch einzelne G-7-Staaten.

5.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Die Liste nicht-kooperierender Länder, welche die FATF im Jahr 2000 veröffentlich-
te, ist gleichfalls Ausdruck des starken Einflusses der G-7. Die FATF ist heute wich-
tigstes Gremium des Kampfes gegen die Geldwäscherei auf internationaler Ebene.
Es vereinigt die meisten Mitgliedsstaaten der OECD sowie Argentinien, Brasilien,
Hong Kong und Singapur.

Die FATF gab 40 Empfehlungen heraus, welche internationale Mindeststandards der
Geldwäschereibekämpfung darstellen. Sie wurden inzwischen in den meisten FATF-
Teilnehmerstaaten umgesetzt. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität wie
auch der Kampf gegen die Geldwäscherei ist jedoch nur erfolgreich, wenn diese
Mindeststandards weltweit Beachtung finden. Aus diesem Grund ergriff die FATF im
Jahre 1998 eine wichtige Initiative, um Lücken in der Umsetzung aufzudecken. In ei-
nem ersten Bericht, welcher am 14. Februar 2000 veröffentlicht wurde, formulierte
die FATF 25 Kriterien zur Identifizierung solcher schädlichen Regeln und Praktiken,
welche die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Geldwäschereibekämp-
fung behindern. Die wichtigsten Kriterien sind das Fehlen einer gesetzlichen Grund-
lage für die Bekämpfung der Geldwäscherei, namentlich das Fehlen des Straftatbe-
standes des Waschens von Geldern, welche aus schweren Straftaten stammen, das
Fehlen einer gesetzlichen Pflicht für Finanzintermediäre, ihre Kunden sowie die
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wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren, das Fehlen eines Meldesystems für ver-
dächtige Transaktionen sowie das Vorhandensein von Hindernissen, welche die Zu-
sammenarbeit mit anderen nationalen Behörden erschweren.

In der ersten Hälfte des Jahres 2000 war eine Gruppe von 30 Offshore-Finanzzentren
Gegenstand von Prüfungen der FATF. In 15 Offshore-Finanzzentren stellte die FATF
gravierende Mängel fest, d.h. mehrere der 25 Kriterien waren erfüllt. Diese Länder
wurden auf eine am 22. Juni 2000 veröffentlichte schwarze Liste gesetzt. Als Sofort-
massnahme wendete die FATF die Empfehlung 21 an. Alle Finanzintermediäre der
Mitgliedsstaaten wurden dadurch aufgefordert, bei Geschäftsbeziehungen und
Transaktionen mit Personen, Gesellschaften und Finanzinstituten aus den auf der 
Liste aufgeführten Ländern besonders aufmerksam zu sein.

Nach Veröffentlichung dieser Liste forderte die Bankenkommission die Banken und
Effektenhändler auf, eine nach den Umständen erforderliche besondere Sorgfalt bei
Geschäftsbeziehungen mit den auf der Liste aufgeführten Ländern walten zu lassen.
Sie rief die Sorgfaltspflichten in Erinnerung, welche sich aus dem Geldwäscherei-
gesetz, dem EBK-Rundschreiben 98/1 sowie der Sorgfaltspflichtvereinbarung erge-
ben. Die übrigen Schweizer Aufsichtsbehörden informierten gleichermassen die 
ihrer Aufsicht unterstellten Finanzintermediäre.

5.3 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
Der Basler Ausschuss wandte seine Aufmerksamkeit verschiedenen Ländern zu, die
unter dem Gesichtspunkt der grenzüberschreitenden Bankenaufsicht Schwachstel-
len aufweisen.

So setzte die gemischte Arbeitsgruppe aus Vertretern des Basler Ausschusses sowie
der Vereinigung der Aufsichtsbehörden von Offshore-Finanzplätzen («Working
Group on Cross Border Banking») ihre Arbeiten im Jahr 2000 fort (vgl. Jahresbericht
1999 S. 112) und identifizierte bestimmte Länder, die als problematisch erscheinen.
Im Gegensatz zu anderen internationalen Gremien veröffentlichte der Basler Aus-
schuss keine Liste. Indes wurden alle betroffenen Länder schriftlich über die Beden-
ken des Ausschusses informiert und eingeladen, ihre Gesetzgebung und Praxis zu
verbessern. Sie wurden zu einer Stellungnahme aufgefordert und gebeten darzule-
gen, welche Massnahmen sie zu ergreifen beabsichtigen, um die internationalen
Mindeststandards zu erreichen. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. In
manchen Fällen wurden bereits wichtige Gesetzesänderungen zur Verbesserung der
internationalen Zusammenarbeit vorgenommen. Einigen Ländern wurde auch tech-
nische Hilfe angeboten. In keinem Fall konnten die Probleme vollständig behoben
werden, so dass alle auf der Liste aufgeführten Länder weiterhin unter Beobachtung
bleiben.
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Die Bankenkommission verfolgt mit grosser Aufmerksamkeit die Entwicklungen in
den betroffenen Ländern sowie die Fortschritte, welche diese in der Umsetzung der
Grundsätze für eine grenzüberschreitende Bankenaufsicht erzielen. Es ist von gröss-
ter Bedeutung für die Bankenkommission, dass sie eine Aufsicht auf konsolidierter
Basis für diejenigen Finanzinstitute durchführen kann, für welche sie als Herkunfts-
aufsichtsbehörde zuständig ist. Die Bankenkommission verlangt, dass sowohl die in-
ternen wie auch die externen Revisoren eines Finanzinstitutes mit Sitz in der
Schweiz einen uneingeschränkten Zugang zu Informationen in ausländischen Toch-
tergesellschaften und Zweigniederlassungen haben und Vorortkontrollen durch-
führen können. Um sicherzustellen, dass die in der Schweiz geltenden Mindeststan-
dards auch in den ausländischen Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen
beachtet werden, verlangt die Bankenkommission, dass die externen Revisoren Kon-
trollen durchführen, wobei sie insbesondere auch die Einhaltung der Sorgfaltspflich-
ten und Kundenidentifikationsbestimmungen zu überprüfen haben. Die Banken-
kommission prüfte im Jahr 2000 mit besonderer Aufmerksamkeit die Anträge von
Schweizer Finanzinstituten, die beabsichtigen, ihre Aktivitäten in solche Länder
auszudehnen, deren Rechtsordnungen in dieser Beziehung problematisch sein
könnten. Sie konnte nicht immer ihre Zustimmung erteilen, insbesondere dann
nicht, wenn aufgrund einer unsicheren Rechtslage der Zugang zu Informationen
nicht sichergestellt war. Neben ihrer Teilnahme an den Arbeiten des Basler Aus-
schusses unterhält die Bankenkommission auch bilaterale Kontakte mit dem Ziel,
problematische Fragen der grenzüberschreitenden Aufsicht zu klären und die
Schwierigkeiten zu beseitigen.

5.4 Internationaler Währungsfonds (IWF)
Im Nachgang zur Asienkrise und mit Blick auf die Krisenprävention wendete auch
der Internationale Währungsfonds (IWF) der Überprüfung der Finanzsektoren seiner
Mitglieder eine erhöhte Aufmerksamkeit zu. Eine bessere Information über den Zu-
stand des Bankensektors, die Funktionstüchtigkeit der Zahlungssysteme, den insti-
tutionellen und regulatorischen Rahmen des Finanzsektors sowie der Geld- und Fi-
nanzpolitik in den einzelnen Mitgliedsländern soll die Stabilität des internationalen
Wirtschafts- und Finanzsystems fördern.

Eine breite und zugleich detaillierte Behandlung des Finanzsektors würde indes den
Rahmen der regulären jährlichen IWF-(Artikel IV)-Länderexamen sprengen. Sie soll
daher gesondert im Rahmen des gemeinsamen Pilotprojektes des IWF und der Welt-
bank, des Programms zur Bewertung des Finanzsektors (Financial Sector Assessment
Program FSAP), durchgeführt werden, wobei die dabei gewonnenen Erkenntnisse in
den bestehenden Konsultationsprozess des IWF einfliessen. Obwohl das Pilotprojekt
eine gemeinsame Initiative von IWF und Weltbank darstellt, werden Industrieländer
ausschliesslich vom IWF geprüft. Es ist vorgesehen, dass die Überprüfung der Fi-
nanzsektoren durch IWF und Weltbank regulärer Bestandteil der Überwachungs-
funktion dieser Institutionen wird.
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Anlässlich der Jahrestagung von IWF und Weltbank im September 2000 meldete der
Vorsteher des Eidg. Finanzdepartements die Bereitschaft der Schweiz für eine Fi-
nanzsektor-Länderprüfung durch den IWF an. Mit der Teilnahme am FSAP nimmt
die Schweiz ihre internationale Verantwortung als eines der wichtigen Finanzzentren
wahr und unterstreicht ihre Haltung, dass sie nicht in die Kategorie der «Offshore»-
Finanzzentren gehört.

Gegenstand der FSAP-Konsultationen ist auch die Bewertung der Einhaltung von
Standards und Verhaltenskodizes im Bereich der Finanzmarktregulierung, insbeson-
dere der Basler Kerngrundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht (Basle Core Prin-
ciples for Effective Banking Supervision) und der IOSCO-Grundsätze der Marktauf-
sicht und -regulierung (Principles of Securities Regulation).

6. Nachrichtenlose Vermögenswerte auf Schweizer Banken 

6.1 Umsetzung der Empfehlungen im ICEP-Schlussbericht
Das Independent Committee of Eminent Persons (ICEP) publizierte am 9. Dezember
1999 seinen Schlussbericht über die Untersuchungen bei Schweizer Banken über
nachrichtenlose Vermögen von Holocaust-Opfern aus der Zeit des 2. Weltkrieges
(vgl. Jahresbericht 1999 S. 33 ff.). Die Bankenkommission stellte damals einen Ent-
scheid zu den Empfehlungen im ICEP-Schlussbericht im 1. Quartal 2000 in Aussicht.
Sie forderte die in die ICEP-Untersuchungen einbezogenen Banken zur Stellung-
nahme zu den Empfehlungen des ICEP auf und klärte die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für eine weitere Publikation von Konten und die Erstellung einer zentralen
Datenbank ab. Das ICEP korrigierte seinerseits anlässlich seiner Schlusssitzung am
23. Februar 2000 die im ICEP-Schlussbericht vom 9. Dezember 1999 publizierte An-
zahl Konten mit einem möglichen oder wahrscheinlichen Zusammenhang mit Op-
fern des Holocaust nachträglich nach unten. Anstelle der im ICEP-Schlussbericht
genannten rund 53 886 Konten wurden neu noch 46 131 Konten als relevant erach-
tet. Auch bei der reduzierten Anzahl von Konten beruhte der mögliche Zusammen-
hang zu Opfern des Holocaust einzig auf besonderen Umständen oder Kriterien,
nicht auf Nachweisen. Das ICEP betonte bereits in seinem Schlussbericht vom 9. De-
zember 1999, dass keine schlüssigen Beweise bestehen, dass es sich bei den Inha-
bern dieser Konten tatsächlich um Holocaust-Opfer gehandelt habe. Nur bei rund
1200 Konten hatten die Untersuchungen des ICEP gestützt auf zeitgenössische
bankinterne Quellen einen Hinweis darauf ergeben, dass es sich bei den Kontenin-
habern tatsächlich um Opfer des Holocaust gehandelt habe.

Am 30. März 2000 teilte die Bankenkommission den betroffenen Banken und der Öf-
fentlichkeit ihre Entscheide zu den Empfehlungen im ICEP-Schlussbericht mit. Sie
verpflichtete die betroffenen Banken zur Meldung und Publikation von insgesamt
5273 offenen und saldierten Konten. Die betroffenen Banken wurden zudem er-
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mächtigt, weitere 21 033 durch Unbekannte geschlossene Konten zu publizieren. Bei
diesen insgesamt 26 306 Konten hatte das ICEP einen Zusammenhang mit Opfern
des Holocaust als «wahrscheinlich» erachtet. Die Bankenkommission gestattete zu-
dem die Errichtung einer zentralen Datenbank mit Daten aller 46 131 Konten, bei de-
nen das ICEP einen «wahrscheinlichen oder möglichen» Zusammenhang mit einem
Opfer des Holocaust annahm. Die vom ICEP empfohlene zentrale Erfassung aller 
4,1 Mio. aus der Zeit vor 1945 stammenden Konten, die bei den Schweizer Banken
eruiert wurden, erachtete die Bankenkommission dagegen weder als notwendig
noch als sinnvoll. Das ICEP selbst nahm nach seinen eigenen, äusserst umfassenden
Abklärungen nur bei den erwähnten 46 131 Konten einen «wahrscheinlichen oder
möglichen» Zusammenhang mit einem Opfer des Holocaust an, während es bei den
übrigen Konten aus der damaligen Zeit keinen solchen Bezug feststellte. Die Anord-
nung einer zentralen Erfassung dieser 4,1 Mio. Konten wäre somit unverhältnismäs-
sig gewesen.

Die Bankenkommission machte die Umsetzung ihrer Entscheide von einer Integra-
tion des Anspruchsverfahrens auf publizierte Konten in das Vergleichsverfahren zwi-
schen den Grossbanken und den jüdischen Organisationen in den USA abhängig.
Diese Integration war im Zeitpunkt des Entscheides der Bankenkommission noch
nicht sichergestellt, weil der zuständige Bundesrichter Korman den Vergleich und
den Verteilungsplan noch nicht genehmigt hatte. Dieser hatte vorgängig des Ent-
scheids der Bankenkommission die Umsetzung der Empfehlungen des ICEP durch
die Bankenkommission als Voraussetzung für die Genehmigung des Vergleichs er-
klärt.

Die Organisation der Meldung und Publikation der relevanten Konten wurde der
Schweizerischen Bankiervereinigung übertragen. Diese sollte auch für die Organisa-
tion eines Anspruchsverfahrens in der Schweiz besorgt sein, welches in den Vertei-
lungsprozess im Vergleich in den USA integriert werden konnte. Dadurch sollte er-
reicht werden, dass sämtliche Auszahlungen aller betroffenen Banken direkt der
Vergleichssumme belastet werden. Das Schiedsgericht, welches bereits Ansprüche
auf die 1997 publizierten nachrichtenlosen Vermögen beurteilt hatte (vgl. Jahresbe-
richt 1998 S. 17), soll als rein administrative Institution die Ansprüche von Holo-
caust-Opfern beurteilen. Das Schiedsgericht wird dadurch im Auftrag eines US-
Bundesgerichtes eine entscheidende Rolle bei der Abwicklung des Sammelklagen-
vergleichs übernehmen.

Richter Korman genehmigte am 2. August 2000 den Vergleich im Sammelklagever-
fahren grundsätzlich, stellte jedoch Bedingungen für den Einbezug der übrigen von
den ICEP-Untersuchungen betroffenen Banken in den Vergleich. Er verlangte von al-
len Banken, von der Ermächtigung der Bankenkommission zur Publikation von wei-
teren 21 033 Konten Gebrauch zu machen. Er anerkannte ausdrücklich die Auszah-
lung von Ansprüchen und die Übernahme der Kosten für das Anspruchsverfahren
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zulasten der Vergleichssumme. Obwohl die Bankenkommission weitgehend den
Empfehlungen des ICEP gefolgt war, erhob Richter Korman massive Kritik an deren
Entscheid vom 30. März 2000. Die Bankenkommission hatte ihren Entscheid bereits
kurz nach der Publikation des ICEP-Schlussberichtes für das 1. Quartal 2000 in Aus-
sicht gestellt und erläutert, diese Zeit für die Analyse des ICEP-Schlussberichtes und
die Einholung von Stellungnahmen aller Beteiligten zu benötigen. Trotzdem be-
zeichnete Richter Korman die Dauer bis zum Entscheid als ungewöhnlich lang und
unerklärlich. Als besonders beunruhigend bezeichnete Richter Korman den Ent-
scheid der Bankenkommission, die Zentralisierung einer Datenbank mit 4,1 Mio.
Konten nicht anzuordnen. Die Nichtbefolgung der ICEP-Empfehlungen würde
ernsthaft die Frage aufwerfen, ob unter diesen Umständen noch eine faire Abwick-
lung der Ansprüche im Vergleichsverfahren möglich sei. Die Bankenkommission
weist diese Kritik aus den oben im Zusammenhang mit dem Entscheid vom 30. März
2000 genannten Erwägungen als unbegründet zurück. Die Kritik ist angesichts der
vollen Unterstützung der Untersuchungen des ICEP durch die Bankenkommission
deplatziert. Die Untersuchungen des ICEP hätten ohne die Unterstützung der Ban-
kenkommission überhaupt nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang durch-
geführt werden können.

Am 22. November 2000 genehmigte Richter Korman auch den Verteilungsplan. Für
die Ansprüche von Opfern des Holocaust bzw. deren Rechtsnachfolgern auf Vermö-
genswerte bei Schweizer Banken wurden USD 800 Mio aus der Vergleichssumme von
insgesamt USD 1,25 Mia reserviert. Dem Schiedsgericht für nachrichtenlose Vermö-
gen in Zürich wurde bei der Ausführung des Verteilplanes für die Ansprüche auf Ver-
mögenswerte bei Schweizer Banken eine wesentliche Rolle zuerkannt. Für die Über-
wachung des Schiedsgerichts und der Umsetzung des Verteilplanes setzte Richter
Korman am 8. Dezember 2000 Paul Volcker, ehemaliger Präsident des ICEP, und
Michael Bradfield, ehemaliger Sekretär des ICEP, als Special Masters ein. Die Tätig-
keiten des Schiedsgerichts, der Special Masters sowie von deren Hilfspersonen in
der Schweiz waren als Handlungen für einen fremden Staat zu betrachten, die einer
Behörde oder einem Beamten zukommen. Das Schiedsgericht ersuchte deshalb für
sich und die weiteren Beteiligten beim Eidg. Justiz- und Polizeidepartement um eine
entsprechende Bewilligung, welche bis Ende 2000 noch nicht vorlag. Sie wurde für
Januar 2001 in Aussicht gestellt. Die Schweizerische Bankiervereinigung bereitete
Ende 2000 in Absprache mit den Special Masters die von der Bankenkommission an-
geordnete Publikation von Konten vor.

6.2 Richtlinien der Bankiervereinigung / Bundesgesetz über nachrichtenlose Vermögen
Die überarbeiteten Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung traten am 
1. Juli 2000 in Kraft (vgl. Jahresbericht 1999 S. 36 ff.). Als wesentliche Neuerung wur-
de eine zentrale Datenbank bei der SAG SEGA Aktienregister AG geschaffen, welche
alle nachrichtenlose Vermögen enthalten wird. Dadurch wurde erstmals eine zentra-
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le Zugriffsmöglichkeit des Bankenombudsmans auf alle bei Schweizer Banken lie-
genden nachrichtenlosen Vermögen geschaffen. Die erstmalige Meldung von nach-
richtenlosen Vermögen hatte bis spätestens 31. Dezember 2000 zu erfolgen.

Nach der Publikation des ICEP-Schlussberichtes konnten die Arbeiten an einem
Entwurf zu einem neuen Bundesgesetz über nachrichtenlose Vermögen fortgesetzt
werden (vgl. Jahresbericht 1999 S. 36). Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe unter
der Leitung des Bundesamtes für Justiz unterbreitete dem Bundesrat im Frühling
2000 einen neuen Entwurf. Der Entwurf wurde vom Bundesrat am 5. Juli 2000 ver-
abschiedet und in die Vernehmlassung geschickt, welche bis 30. September 2000
dauerte. Das zuständige Departement beurteilte anschliessend die Vernehmlas-
sungsergebnisse. Über das weitere Vorgehen lagen bis Ende 2000 keine Beschlüsse
vor.

Nach dem Vernehmlassungsentwurf soll das neue Gesetz Banken, Fondsleitungen,
Effektenhändler und Versicherungseinrichtungen (zusammenfassend als Finanzak-
teure bezeichnet) umfassen, welche bereits einer Aufsicht des Bundes unterstehen.
Der Gesetzesentwurf verpflichtet die Finanzakteure dazu, den Kontakt zu ihren
Kunden zu suchen, wenn ein solcher während acht Jahren nicht mehr bestanden hat.
Vermögenswerte, die während zehn Jahren nachrichtenlos geblieben sind, müssen
zusätzlich einer vom Bundesrat einzurichtenden Stelle gemeldet werden. Diese er-
teilt Personen, die ihre Berechtigung glaubhaft machen, Auskunft über den Verbleib
dieser Vermögenswerte. Fehlt es während 50 Jahren an einem Kundenkontakt, so fal-
len die davon betroffenen Vermögenswerte an den Bund. Die Verletzung der Melde-
pflicht wird strafrechtlich sanktioniert, während über die Suchanstrengungen der 
Finanzakteure die bestehenden Aufsichtsbehörden wachen. In der Vernehmlassung
wurde das neue Gesetz von verschiedenen Seiten in zentralen Punkten kritisiert.
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1. Rechtliche Grundlagen

1.1 Bankengesetz

1.1.1 Eigenmittel und Liquidität (Art. 4 BankG)
Die Bankenkommission nahm die Reform der Währungsordnung und die daraus re-
sultierende Revision des Nationalbankgesetzes zum Anlass, die Liquiditätsbestim-
mungen des Bankengesetzes kritisch zu überprüfen. Die Ausgliederung der zur Min-
destreserveregelung umgewandelten Kassenliquidität in das Nationalbankgesetz
legte eine Anpassung von Art. 4 BankG nahe. Die Bankenkommission unterbreitete
daher der Expertengruppe einen entsprechenden Revisionsvorschlag, welcher in die
für die Vernehmlassung bestimmte Vorlage eingearbeitet wurde. Diese Vorlage soll im
Frühjahr 2001 in die Vernehmlassung gegeben werden.

Die beabsichtigten Änderungen in Art. 4 BankG bezwecken lediglich eine Anpas-
sung des Gesetzes an die bereits geltenden untergeordneten Verordnungsbestim-
mungen und Richtlinien der Aufsichtsbehörde. Es soll keine fundamentale Ände-
rung vorgenommen werden.

1.1.2 Bankeninsolvenzrecht und Einlegerschutz 
Der Vorsteher des Eidg. Finanzdepartments betraute im März 1999 eine Experten-
kommission mit der Überprüfung der Vorschriften über Bankensanierung, Banken-
liquidation und Einlegerschutz (vgl. Jahresbericht 1998 S. 31 f. und 1999 S. 39). Die
Arbeiten der Expertenkommission, an welchen die Bankenkommission aktiv teil-
nahm, fanden im Herbst 2000 mit der Verabschiedung eines Berichts und Entwurfs
für eine Änderung des Bankengesetzes zur Regelung der Bankensanierung und Ban-
kenliquidation sowie des Einlegerschutzes ihren Abschluss.

Der Entwurf der Expertenkommission sieht folgende wesentliche Änderungen vor:

• Die mangelnde Übersichtlichkeit der heutigen Regelung zur Sanierung und Liquida-
tion von Banken wird beseitigt, indem die gegenwärtig zahlreichen und zum Teil in
verschiedenen Verordnungen verstreuten Bestimmungen ins Bankengesetz aufge-
nommen und auf das Wesentliche konzentriert werden.

• Im präventiven Bereich wird die bestehende Institution des Beobachters durch einen
Untersuchungsbeauftragten ersetzt. Die Bankenkommission kann von diesem wie
bisher einen aufsichtsrechtlich erheblichen Sachverhalt abklären lassen. Neu kann
sie in Fällen, in denen ein flexibles und rasches Handeln erforderlich ist, dem Un-
tersuchungsbeauftragten in beschränktem Masse Aufsichtsbefugnisse delegieren
und ihn ermächtigen, zum Schutze von Gläubigerinteressen in die Geschäfte der
Bank einzugreifen.

II. Banken
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• Der Entwurf erweitert die Befugnisse der Bankenkommission bei der Behandlung
von Problembanken. Beim Vorliegen einer dauernden Verletzung der Eigenmittelvor-
schriften oder bei Verdacht auf Überschuldung kann die Bankenkommission, anstel-
le eines sofortigen Bewilligungsentzuges mit anschliessender Liquidation, wie unter
geltendem Recht vorgesehen, Massnahmen zur Wahrung der Gläubigerinteressen
sowie zum Schutz der Bank vor Geldrückzügen ergreifen. Die im Gesetzesentwurf
nun ausdrücklich genannten Schutzmassnahmen entsprechen weitgehend der heu-
tigen Praxis der Bankenkommission. Neu ist die Befugnis der Bankenkommission,
eine Stundung anzuordnen und der Bank damit direkt oder indirekt Betreibungs-
schutz zu gewähren.

• Bei Aussicht auf Sanierung einer insolvenzgefährdeten Bank kann die Bankenkom-
mission ein Sanierungsverfahren einleiten. Die neuen Bestimmungen zum Sanie-
rungsverfahren entsprechen im Ergebnis weitgehend dem bewährten Sonderrecht
aus den 30er Jahren. Die Bankenkommission kann einen Sanierungsbeauftragten
einsetzen, der unter Anhörung der Gläubiger und Eigner einen Sanierungsplan aus-
arbeitet, welcher von der Bankenkommission – und auf eine allfällige Beschwerde
hin vom Bundesgericht – zu genehmigen ist. In Fällen ohne Aussicht auf Sanierung
oder auf Antrag einer qualifizierten Mehrheit von Gläubigern führt die Bankenkom-
mission ein Bankenkonkursverfahren (Liquidation) durch.

• Ein einziges Liquidationsverfahren tritt an die Stelle des gegenwärtigen Liquida-
tionsvergleichs im Nachlassverfahren und des Bankenkonkurses. Es lehnt sich an
das ordentliche Konkursverfahren an, wobei aber entsprechend den Besonderheiten
der Bankenliquidation einige zum Teil bereits jetzt bestehende Spezialregeln gelten.

• Der Entwurf vereinfacht und vereinheitlicht die bestehende Rechtsmittel- und Ko-
gnitionsordnung. Für die Schutz- und Sanierungsmassnahmen sowie die Anordnung
der Liquidation ist allein die Bankenkommission zuständig. Ihre Verfügungen sind
mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar. Die von der
Bankenkommission eingesetzten Untersuchungs- und Sanierungsbeauftragten so-
wie Liquidatoren dienen dem Vollzug von Verfügungen der Bankenkommission. Es
steht ihnen aber – anders als einer Konkursverwaltung oder einem Liquidator nach
dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz – keine eigene Verfügungskompetenz
zu.

• Bei Eröffnung eines Liquidationsverfahrens soll sich die Widerruflichkeit von Zah-
lungs- und Wertpapieraufträgen, welche über Settlementsysteme, wie beispielswei-
se das geplante CLS (Continuous Linked Settlement), abgewickelt werden, nach den
Regeln des betroffenen Systems richten. Damit wird die bestehende gesetzliche Un-
schärfe, welche die Teilnahme von Schweizer Banken an internationalen Zahlungs-
systemen gefährden könnte, behoben.
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• Der Entwurf schafft einen gesetzlichen Rahmen für die Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Behörden bei der Liquidation von international tätigen Banken.

• Die vorgeschlagenen neuen oder geänderten Bestimmungen gelten analog auch für
Effektenhändler (vgl. Ziff. IV/1.1) sowie für Unternehmen, die über keine Bewilli-
gung der Bankenkommission verfügen und deshalb aufgrund des Banken- oder des
Börsengesetzes liquidiert werden müssen.

• Im Bereich des Einlegerschutzes schafft der Entwurf die Möglichkeit, im Banken-
konkursverfahren Kleinstgläubiger mit Bankeinlagen von bis zu 5000 Franken vor 
allen anderen Gläubigern auszuzahlen.

• Das Konkursprivileg in Höhe von 30 000 Franken wird auf sämtliche Kundeneinla-
gen bei Banken erweitert.

• In Anlehnung an die Regelung in der EU werden die Banken gesetzlich verpflichtet,
privilegierte Einlagen im Rahmen einer Selbstregulierung zu sichern, wobei ihnen –
die Genehmigung der Bankenkommission vorbehalten – freigestellt wird, wie sie
diese Sicherung gestalten und finanzieren. Die Einlagenversicherung tritt wie bisher
im Umfang ihrer Leistungen in die Rechte der Einleger ein, und sie kann sich aus
dem Liquidationserlös der aufgelösten Bank befriedigen.

• Die Verantwortlichkeit von Gründern, Organen und von durch die Bankenkommis-
sion ernannten Personen richtet sich nach den massgeblichen Bestimmungen des
Aktienrechts. Die gegenwärtige Regelung der Verantwortlichkeit im Bankengesetz,
welche sich nicht wesentlich von derjenigen des Aktienrechts unterscheidet, wird
aufgehoben.

Der Gesetzesentwurf erweitert die Zuständigkeiten der Bankenkommission bei der
Behandlung von Problembanken. Im Berichtsjahr diskutierte die Bankenkommission
ausführlich die Frage, inwieweit dies sachgerecht sei. Sie teilte die Ansicht der Ex-
pertenkommission, wonach die Bankenkommission aufgrund ihrer Sachnähe und
ständigen Überwachungstätigkeit grundsätzlich als geeignet erscheint, die Aufgaben
der für die Behandlung von insolventen Banken geforderten Fachinstanz wahrzu-
nehmen. Für diese Aufgaben waren bisher kantonale Gerichtsinstanzen zuständig.

1.2 Bankenverordnung / Revision der Liquiditätsvorschriften
Die Revision des Nationalbankgesetzes wird auch eine Revision der Liquiditätsvor-
schriften des Bankengesetzes mit sich bringen (vgl. Ziff. 1.1.1). Es ist namentlich
vorgesehen, die Kassenliquidität in das Mindestreservesystem der Nationalbank
hinüberzuführen. Die dadurch ausgelöste neue Regelung wird dem Verordnungs-
geber und der Aufsichtsbehörde ermöglichen, die heutige Regelung grundlegend zu
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überprüfen. In diesem Sinn und auch aufgrund der internationalen Vorgaben (vgl.
Jahresbericht 1999 S. 110 f.) tätigte die Bankenkommission im Jahr 2000 erste um-
fassende interne Abklärungen, und sie führte Gespräche mit verschiedenen Bank-
instituten, Beratungsfirmen und ausländischen Aufsichtsbehörden.

2. Rundschreiben

2.1 Adressausfallrisiken im Interbankgeschäft 
Die Nationalbank und die Bankenkommission informierten mit gemeinsamem Zir-
kular vom März 2000 sämtliche Banken über die Erhebung der wichtigsten Adress-
ausfallrisiken im Interbankbereich. Die Erhebung wurde in der Folge quartalsweise
ab Jahresmitte durchgeführt.

Im Rahmen dieser Erhebung werden auf Einzel- bzw. Konzernbasis je die zehn
grössten Positionen gegenüber inländischen und ausländischen Banken bzw. Ban-
kengruppen gemeldet. Ziel der Erhebung ist es, eine Datengrundlage zu schaffen,
welche die Anfälligkeit von Schweizer Banken auf finanzielle (und andere) Schwie-
rigkeiten einzelner in- oder ausländischer Banken bzw. Bankengruppen und die da-
mit verbundenen Systemrisiken einzuschätzen erlaubt. Die periodische Erhebung
wird im Krisenfall als erster Anhaltspunkt zur Beurteilung der gegenseitigen Abhän-
gigkeiten verwendet. Erweist sich die entsprechende Erhebung dabei jedoch als
nicht aktuell genug, müsste bei ausgewählten Banken gestützt auf Art. 23bis Abs. 2
BankG eine Ad-hoc-Erhebung vorgenommen werden. Die Daten aus der periodi-
schen Erhebung dienen dabei als Ausgangslage zur Festlegung des Erhebungskrei-
ses. Aufgrund der Ergebnisse der Erhebungen während einer zweijährigen Testpha-
se (Erhebungen per 30. Juni 2000 bis 31. März 2002) wird geprüft, ob Anpassungen
des Erhebungsformulars und -verfahrens notwendig sind. Insbesondere werden
Meldungsinhalt, Kreis der meldepflichtigen Banken bzw. Bankengruppen sowie Mel-
derhythmus überprüft und allenfalls neu festgelegt.

2.2 Kurzfristige Interbank-Forderungen (EBK-Rundschreiben 00/1)
Die im Jahre 1995 eingeführten Risikoverteilungsvorschriften (vgl. Jahresbericht
1995 S. 22 ff.) sehen für kurzfristige Interbankforderungen einen Risikogewich-
tungssatz von 25% vor. Um die Bewirtschaftung der kurzfristigen Anlagen zu er-
leichtern, wurde bereits bei Inkrafttreten der neuen Regelung mit Rundschreiben
(EBK-Rundschreiben 96/1, vgl. Jahresbericht 1996 S. 28) ein Gewichtungssatz von
8% eingeführt für Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber
den Grossbanken und den Kantonalbanken. Dieses Rundschreiben wurde im Jahre
1998 wegen der Fusion unter schweizerischen Grossbanken angepasst (EBK-Rund-
schreiben 98/4, vgl. Jahresbericht 1998 S. 36 f.).
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Die Auswahl an namhaften Schweizer Instituten, bei denen kurzfristige Anlagen
getätigt werden können, ist jedoch beschränkt, so dass verschiedene Institute ihre
Anlagen auch bei ausländischen Banken tätigen. Hier entstehen durch den Gewich-
tungssatz von 25% jedoch sehr schnell Anlageprobleme, welche sich infolge ver-
schiedener Fusionen noch verschärft haben.

Die Bankenkommission wurde denn auch mehrfach von verschiedenen Bankinstitu-
ten angefragt, ob eine Möglichkeit bestehe, nicht nur kurzfristige Forderungen ge-
genüber Grossbanken und Kantonalbanken, sondern auch gegenüber gewissen aus-
ländischen Banken mit einer privilegierten Gewichtung auszustatten. Eine
bevorzugte Behandlung kann angesichts der Qualität der angesprochenen ausländi-
schen Institute aus aufsichtsrechtlicher Sicht zugelassen werden. In einer ersten
Phase wurde diese Möglichkeit daher verschiedenen Instituten auf Einzelbasis zuge-
standen. Dies konnte allerdings längerfristig nicht befriedigen, was die Bankenkom-
mission dazu führte, das entsprechende Rundschreiben durch neue Vorschriften
(EBK-Rundschreiben 00/1) zu ersetzen.

Zusätzlich zur bisherigen Gewichtung von 8% für Forderungen gegenüber Gross-
banken und Kantonalbanken mit Staatsgarantie wird nun den Banken gestattet, For-
derungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber denjenigen ausländi-
schen Banken mit 12% zu gewichten, welche die nachstehenden Bedingungen
kumulativ erfüllen:

• Banken mit einem kurzfristigen Rating «Prime-1» (bestes Rating) und einem lang-
fristigen Rating «AA» oder höher.

• Banken mit Eigenmitteln in Höhe von mindestens CHF 5 Milliarden.

2.3 Outsourcing (EBK-Rundschreiben 99/2)
Im November 1999 trat das neue EBK-Rundschreiben 99/2 «Outsourcing» in Kraft
(vgl. Jahresbericht 1999 S. 41 f.). Dieses Rundschreiben umschreibt die Vorausset-
zungen, unter denen Banken und Effektenhändler Bankdienstleistungen an Drittun-
ternehmen auslagern können. Nach Übergangsbestimmungen sind bestehende Out-
sourcing-Lösungen innerhalb von zwei Jahren, d.h. bis zum 1. November 2001, an
das Rundschreiben anzupassen. Für nach dem 1. November 1999 entwickelte Out-
sourcing-Lösungen ist das Rundschreiben bereits anwendbar.

Das Rundschreiben warf bei einzelnen Banken und Revisionsstellen verschiedene
Fragen und Anwendungsprobleme auf, welche die Bankenkommission mit den je-
weiligen Fragestellern lösen konnte. Im Mai 2000 wurden mit einer Delegation der
Schweizerischen Bankiervereinigung verschiedene von ihr aufgeworfene Ausle-
gungsfragen diskutiert. Zur Zeit wird eine Anpassung des Rundschreibens, auch im
Zusammenhang mit E-Finance (vgl. Ziff. I/1), geprüft.
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2.4 Geldwäscherei (EBK-Rundschreiben 98/1) 
Die im Jahre 1991 von der Bankenkommission erlassenen Geldwäscherei-Richtlinien
wurden letztmals 1998 überarbeitet und an das am 1. April 1998 in Kraft getretene
Geldwäscherei-Gesetz angepasst (vgl. Jahresbericht 1998 S. 34 f.). Aufgrund des 
revidierten Korruptionsstrafrechtes und der in der Abacha-Untersuchung (vgl. Ziff.
I/3) gewonnenen Erkenntnisse drängt sich nun eine weitere Revision der Geld-
wäscherei-Richtlinien auf.

Am 1. Mai 2000 trat das revidierte Korruptionsstrafrecht in Kraft, welches unter an-
derem die aktive Bestechung eines fremden Amtsträgers neu mit Zuchthaus bedroht.
Mit der Einführung dieses neuen Straftatbestands verstossen Bankangestellte nicht
nur gegen das bankengesetzliche Gebot einwandfreier Geschäftsführung, sondern
sie machen sich überdies der Geldwäscherei strafbar, wenn sie Gelder ausländischer
Amtsträger entgegennehmen, von denen sie wissen oder annehmen müssen, dass
sie aus Korruption stammen. Mit dem neuen Korruptionsstrafrecht wird überdies die
Meldepflicht ausgelöst, wenn die Bank weiss oder begründeten Verdacht hat, dass
die entgegengenommenen Gelder aus ausländischer Korruption stammen. Nach den
geltenden Geldwäscherei-Richtlinien der Bankenkommission dürfen Finanzinter-
mediäre unter dem Gewährsgebot zwar keine Gelder entgegennehmen, von denen
sie wissen oder annehmen müssen, dass sie aus Korruption oder aus dem Miss-
brauch öffentlicher Vermögenswerte stammen. Es fehlt aber seit dem Inkrafttreten
des revidierten Korruptionsstrafrechts der Hinweis, dass dieses Verhalten auch straf-
bar sein und die Meldepflicht auslösen kann.

Im zu überarbeitenden Rundschreiben sollen weiter die in der Abacha-Untersu-
chung (vgl. Ziff. I/3) gewonnenen Erkenntnisse Eingang finden. Die Bankenkommis-
sion erwägt unter anderem für im Privat-Banking-Geschäft tätige Banken die Ein-
führung einer Pflicht, dass mindestens ein Mitglied der Geschäftsleitung die
persönlichen Verhältnisse der grössten und wichtigsten Kunden ihrer Bank kennt.
Erwogen wird weiter eine Pflicht der Banken zu zusätzlichen Abklärungen vor Auf-
nahme einer Geschäftsbeziehung. Zu prüfen ist eine Pflicht, sich beim Kunden zu
erkundigen, weshalb er eine frühere Bankbeziehung abbrechen und die Bank wech-
seln will. Das Gegenstück dazu wäre eine Pflicht der Bank, welche eine Kundenbe-
ziehung abbricht, andere Banken aus eigenem Antrieb oder auf Anfrage zu warnen.
Schliesslich ist nicht auszuschliessen, dass das Rundschreiben allenfalls aufgrund
neuer zukünftiger internationaler Mindeststandards (vgl. Ziff. VII/1.1.1.7) angepasst
werden muss.

3. Praxis der Aufsichtsbehörde

3.1 Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit
Im Rahmen ihrer Untersuchungen über die Gelder des ehemaligen nigerianischen
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Präsidenten Sani Abacha und seiner Entourage (vgl. Ziff. I/3) musste die Banken-
kommission verschiedentlich das Verhalten von verantwortlichen Führungspersonen
beurteilen. Bekanntlich müssen nach dem Bankengesetz die mit der Geschäfts-
führung und Verwaltung einer Bank betrauten Personen Gewähr für eine einwand-
freie Geschäftstätigkeit bieten. In mehreren Fällen konnten organisatorische
Schwachstellen oder die Verletzung bestimmter Sorgfaltspflichten nicht eindeutig
bestimmten Person in leitender Stellung zugeordnet werden, da vielmehr ein Versa-
gen der Bank als Organisation vorlag. Die Bank musste sich jedoch das Versagen als
Organisation anrechnen lassen, da sie als Unternehmung die Bewilligungsvoraus-
setzung der einwandfreien Geschäftstätigkeit ebenfalls erfüllen muss. In zwei Fällen
hatte die Untersuchung der Bankenkommission personelle Konsequenzen für Perso-
nen in leitender Stellung. Vor der Eröffnung von Gewährsverfahren trennten sich die
betroffenen Banken von bestimmten Personen in leitender Stellung. Zwei Gewährs-
verfahren sind noch nicht abgeschlossen.

3.2 Vor-Ort-Kontrollen ausländischer Aufsichtsbehörden
In Anwendung des neuen Art. 23septies BankG erlaubte die Bankenkommission der De
Nederlandsche Bank und der dänischen Finanstilsynet Vor-Ort-Kontrollen bei drei
Instituten durchzuführen, für deren konsolidierte Aufsicht sie im Rahmen der Her-
kunftslandkontrolle verantwortlich sind. Die Bankenkommission entschied über die
Zustimmung jeweils im Einzelfall. Sie beabsichtigt, die Zulässigkeit von Vor-Ort-
Kontrollen auch im Rahmen formeller Briefwechsel mit ausländischen Aufsichts-
behörden zu regeln. Zur Zeit werden verschiedene Briefwechsel vorbereitet.

Art. 23septies Abs. 5 BankG sieht vor, dass die Banken eine Begleitung der ausländi-
schen Behörde durch die Bankenkommission oder eine bankengesetzliche Revisi-
onsstelle verlangen können. Bei zwei Kontrollen fand eine Begleitung durch die Ban-
kenkommission statt. Dies kann für die betroffenen Banken von Nutzen sein, weil
den ausländischen Behörden bei dieser Gelegenheit die Funktionsweise des schwei-
zerischen Aufsichtssystems erläutert werden kann. Damit wird das gegenseitige Ver-
ständnis für Unterschiede in der Ausübung der Aufsicht gefördert, was vielfach die
eigentliche Kontrolltätigkeit erleichtert. Auch das betroffene Institut selbst muss ei-
niges an Vorbereitung leisten, damit eine Vor-Ort-Kontrolle erfolgreich durchgeführt
werden kann. Die Begleitung der ausländischen Behörde durch die Bankenkommis-
sion wird der kontrollierten Bank in Rechnung gestellt.

Vor-Ort-Kontrollen im Sinn von Art. 23septies BankG dienen den Herkunftslandbehör-
den zur Überprüfung, ob eine ausländisch beherrschte Bank angemessen organisiert
ist, ob die in der Geschäftstätigkeit enthaltenen Risiken angemessen erfasst sind und
ob die Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften auf konsolidierter Basis ein-
gehalten werden. Kundennamen sind bei derartigen Kontrollen in der Regel von kei-
nem Interesse. Wo es darum geht, mit Stichproben zu überprüfen, ob die Kunden-
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dokumentationen den Vorschriften und Standards (z.B. zur Bekämpfung und Verhin-
derung der Geldwäscherei) entsprechen, werden sensitive Daten anonymisiert, oder
es wird durch ein anderes Verfahren sicherstellt, dass keine Kundendaten offen ge-
legt werden. Wo sich die Bekanntgabe von Kundennamen als notwendig erweist, er-
hebt die Bankenkommission die Daten selbst und übermittelt sie an die ersuchende
Behörde. Dabei hat die Bankenkommission ein Verfahren nach den Vorschriften des
Verwaltungsverfahrensgesetzes durchzuführen (vgl. Art. 23septies Abs. 4 BankG).

Mit der Einführung von Art. 23septies BankG setzte die Schweiz den Grundsatz der vom
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im September 1997 publizierten Grundsätze für
eine wirksame Bankenaufsicht um (vgl. EBK-Bulletin 33/1997 S. 71 ff. und Jahresbe-
richt 1998 S. 30 f.). Im Jahre 2000 wurde beim Basler Ausschuss die Diskussion über
Fragen des grenzüberschreitenden Informationstausches und der Kontrolltätigkeit
von Herkunftslandbehörden wieder aufgenommen. Es ist zu erwarten, dass der Bas-
ler Ausschuss neue Vorschläge vorstellen wird (vgl. Ziff. VII/1.1.1.5).

3.3 Eigenmittel, Risikoverteilung und Liquidität

3.3.1 Modellabnahmen
Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken können die Institu-
te, sofern sie aufgrund der De-Minimis-Regel nicht davon befreit sind, entweder ein
Standardverfahren oder ein internes Risikoaggregationsmodell, das so genannte
Modellverfahren, anwenden (vgl. Jahresbericht 1999 S. 51 f.). Unter letzteren sind
mathematisch-statistische Verfahren zu verstehen, die einen Streubereich möglicher
Wertminderungen eines Portfolios abschätzen. Der sogenannte Value-at-Risk stellt
dabei – grob gesprochen – diejenige Grenze in diesem Streubereich dar, die während
einer vorgegebenen Zeitdauer (z.B. 10 Tage) nur mit einer geringen Restwahrschein-
lichkeit (z.B. 1%) überschritten wird. Die Verwendung des Modellverfahrens setzt je-
doch eine Bewilligung der Bankenkommission voraus (vgl. Art. 12 o und p BankV
sowie REM-EBK, insbesondere Abschnitt V). Dazu müssen das institutsspezifische
Risikoaggregationsmodell sowie das organisatorische, infrastruktur- und kontroll-
mässige Umfeld bestimmte Anforderungen erfüllen (z.B. Qualität und Zeitnähe der
Risikoberichte, Einbettung des Risikomanagements in die gesamte Unternehmens-
kultur). Die entsprechenden Prüfungen werden in Zusammenarbeit mit den banken-
gesetzlichen Revisionsstellen und ausländischen Aufsichtsbehörden durch Spezia-
listen der Bankenkommission vorgenommen. Aufgrund dieser Prüfungen legt die
Bankenkommission den institutsspezifischen Multiplikationsfaktor fest, der zusam-
men mit dem Value-at-Risk die Eigenmittelanforderungen des betreffenden Institu-
tes ergibt. Zur Kompensation von Unsicherheiten und möglicher Prognosefehler der
Value-at-Risk-Schätzungen einigte man sich international auf einen Mindestfaktor
von 3.0. Insbesondere abhängig von der Erfüllung der genannten Anforderungen so-
wie der täglichen Prognosequalität des internen Risikoaggregationsmodells werden
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Zuschläge auf diesen Mindestfaktor erhoben. Dies bestimmt den institutsspezifi-
schen Multiplikationsfaktor und somit die Eigenmittelanforderungen für die Markt-
risiken des entsprechenden Institutes. Die Festlegung des jeweiligen Faktors durch
die Bankenkommission gewährleistet einerseits eine bestmögliche Gleichbehand-
lung auf nationaler Ebene sowie eine Berücksichtigung internationaler Praxis.

Ende 2000 hatten neben den beiden Grossbanken noch sechs weitere Banken eine
Bewilligung zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken mit dem
Modellverfahren. Davon ist eine Bewilligung nur unter dem Vorbehalt eines positi-
ven Nachprüfungsergebnisses erteilt worden. Bis zur definitiven Modellabnahme
wurde in diesem besonderen Falle vorläufig ein Multiplikationsfaktor in Höhe von
5.0 festgesetzt. Auf Ende 2000 wechselte eine andere Bank vom Modell- aufs Stan-
dardverfahren. Die Prognosequalität der Modelle und die fortlaufende Einhaltung
der Bewilligungsvoraussetzungen werden von den bankengesetzlichen Revisions-
stellen und der Bankenkommission periodisch kontrolliert und überwacht.

3.3.2 Risikoverteilung
Die Banken haben nach Art. 21 Abs. 2 BankV vierteljährlich ein Verzeichnis aller an
den gewählten Stichtagen bestehenden Klumpenrisiken zu erstellen und innert Mo-
natsfrist der bankengesetzlichen Revisionsstelle zuzustellen. Stellt die Bank fest,
dass ein Klumpenrisiko die Obergrenze von 25 Prozent der anrechenbaren eigenen
Mittel der Bank überschreitet, muss sie unverzüglich ihre Revisionsstelle und die
Bankenkommission davon unterrichten. Eine Bank darf unter bestimmten Vorausset-
zungen bei Vorliegen einer bilateralen Vereinbarung Forderungen und Verpflichtun-
gen gegenüber derselben Gegenpartei verrechnen («Netting»), was eine Überschrei-
tung der Obergrenze für Klumpenrisiken und damit eine Meldung an die
Bankenkommission verhindern kann.

Die bankengesetzliche Revisionsstelle einer Bank stellte 1999 das Fehlen einer Risi-
koposition auf dem vierteljährlichen Verzeichnis fest. Sie ging sogar von einer Über-
schreitung der Obergrenze von 25 Prozent aus und forderte deshalb die Bank auf, die
Bankenkommission über die Überschreitung der Obergrenze für diese Risikoposi-
tion zu informieren. Die Bank stellte sich auf den Standpunkt, dass keine Über-
schreitung der Obergrenze vorliege, weil sie die entsprechenden Positionen verrech-
nen könne. Eine Überprüfung des Sachverhaltes durch die Bankenkommission
ergab, dass die Bank mit der Gegenpartei zwar eine bilaterale Vereinbarung in Form
eines Master Agreements der International Securities Dealers Association (ISDA)
abgeschlossen hatte. Die ersten Transaktionen wurden jedoch ein halbes Jahr vor der
Unterzeichnung des ISDA Master Agreements abgeschlossen.

Die Bank versuchte nachträglich mit verschiedenen Rechtsgutachten nachzuweisen,
dass die Voraussetzungen für ein Netting bereits für die Zeit vor der Unterzeichnung
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des ISDA Master Agreements vorlagen, weil die einzelnen Transaktionsbestätigun-
gen auf das später unterzeichnete ISDA Master Agreement verwiesen hätten. Die
Gutachten widersprachen sich in zentralen Punkten, weshalb es der Bank nicht ge-
lang, die Durchsetzbarkeit der bilateralen Vereinbarung nachzuweisen. Zudem hätte
sie dies bereits im Zeitpunkt der Transaktionsabwicklung können müssen, was vor-
liegend nicht der Fall war. Da die Bank zusätzlich die Marktbewertungsmethode
nicht korrekt angewendet hatte, waren die Voraussetzungen für ein Netting nicht ge-
geben. Die Bankenkommission verlangte die Zurückstufung des fehlbaren Direk-
tionsmitgliedes und reichte beim Eidg. Finanzdepartement Strafanzeige gegen die
Bank wegen Nichterfüllung der Meldepflicht bei der Überschreitung der Obergren-
ze für Klumpenrisiken ein.

3.4 Revisionswesen

3.4.1 Expertenkommission Revisionswesen 
Die Bankenkommission beschloss im Frühjahr 2000 die Einsetzung der Experten-
kommission Revisionswesen unter dem Vorsitz ihres Mitgliedes Prof. Dr. rer. publ.
Peter Nobel (vgl. Jahresbericht 1999 S. 54). Der Expertenkommission gehörten Ver-
treter der Banken und Revisionsgesellschaften sowie des Sekretariates der Banken-
kommission an.

Auftrag der Expertenkommission war, das bestehende dualistische Aufsichtssystem
(Prüfungen bei Banken und Effektenhändlern durch Revisionsstellen / Oberaufsicht
durch die Bankenkommission) zu analysieren und zu beurteilen sowie im Sinne stra-
tegischer Weichenstellungen Empfehlungen zuhanden der Bankenkommission zu
formulieren. Nicht Gegenstand der Analyse und Beurteilung war die Aufsicht über
die Anlagefonds und die Börsen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für eine mehr
technisch orientierte Arbeitsgruppe bilden, der die Erarbeitung konkreter Revisions-
vorschläge obliegt.

Der Auftrag umfasste in erster Linie die Analyse der Stärken und Schwächen des be-
stehenden Aufsichtssystems sowie der bestehenden Vorschriften (Gesetze, Verord-
nungen, Rundschreiben, Standesregeln) und Strukturen in Bezug auf das Revisions-
wesen bei Banken und Effektenhändlern. In diesem Rahmen galt es insbesondere
Stellung und Auftrag der Revisionsgesellschaften sowie den Informationsaustausch
im Aufsichtssystem im Hinblick auf die Sicherstellung einer qualitativ hochstehen-
den, risikoorientierten Aufsicht über Institute und Konzerne zu prüfen. Dabei waren
auch internationale Entwicklungen und das nationale und internationale Umfeld der
Bankenprüfung zu berücksichtigen.

Die Expertenkommission schloss ihre Arbeiten im Dezember 2000 ab und reichte
ihren Bericht der Bankenkommission ein. Diese wird sich im Verlaufe des ersten
Quartals 2001 mit dem Bericht eingehend befassen.
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Die Expertenkommission empfahl in ihrem Bericht die grundsätzliche Beibehaltung
des dualistischen Aufsichtssystems. Für komplexe Bank- und Finanzkonzerne indes-
sen sollen davon abweichende direkte Aufsichtshandlungen der Bankenkommission
möglich sein. Ferner sei die Abgrenzung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
zwischen den Revisionsstellen und der Bankenkommission klarzustellen. Im weite-
ren sprach sich die Expertenkommission für eine Aufteilung des von den Revisions-
stellen abzudeckenden Prüfungsgegenstandes in zwei klar abzugrenzende und zu
umschreibende Bestandteile aus, nämlich die  Rechnungsprüfung («financial audit»)
und die weiteren aufsichtsrechtlichen Prüfungen («regulatory audit»). Im Rahmen
der weiteren aufsichtsrechtlichen Prüfungen soll die Bankenkommission zudem bei
Bedarf oder in einem routinemässigen Verfahren institutsspezifisch festgelegte Prü-
fungen durch eine andere anerkannte Revisionsstelle durchführen lassen können als
jene, welche die Rechnungsprüfung und die ordentlichen weiteren aufsichtsrechtli-
chen Prüfungen durchführt. Die Expertenkommission formulierte zudem Empfeh-
lungen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Revisionsstellen, zum Bewilligungsver-
fahren für Revisionsstellen und zur Überwachung deren Qualitätskontrollsystemen.
Der Bericht umfasst auch Empfehlungen zum internen Überwachungssystem bei
Banken und Effektenhändlern, insbesondere zu dessen wesentlichsten Funktionen
und Instanzen (Verwaltungsrat und «audit committee», interne Revision, Geschäfts-
leitung, «compliance»-Funktion und Risiko-Controlling) sowie zum Zusammen-
wirken dieser institutsinternen Instanzen, der Revisionsstellen und der Banken-
kommission. Die Expertenkommission befasste sich überdies mit dem Thema
Konzernprüfung und empfahl in diesem Zusammenhang, Regeln für die aufsichts-
rechtliche Prüfung von Bank- und Effektenhändlerkonzernen festzulegen sowie den
Einsatz einer einheitlichen Prüfungsgesellschaft im Konzern, sofern nicht gewichti-
ge Gründe dagegen sprächen. Im weiteren schlug die Expertenkommission einen 
gezielten und in klaren Schranken gehaltenen Ausbau der Datenerhebungen im
Rahmen der Direktinformation der Banken und Effektenhändler zuhanden der Ban-
kenkommission vor. Abschliessend empfahl die Expertenkommission die Vorschrif-
ten im Bereich Revisionswesen auf Gesetzes-, Verordnungs- und Rundschreibenstu-
fe vollumfänglich zu überarbeiten. Die Bestimmungen auf Gesetzesstufe sollen als
Rahmengesetz konzipiert werden und gegenüber den heutigen Gesetzesbestimmun-
gen an Realitätsnähe und Aussagekraft gewinnen. Die darauf basierende Detaillie-
rung soll auf Verordnungsstufe – um die nötige Flexibilität zu gewährleisten –, jedoch
schwergewichtig auf der Stufe von Rundschreiben erfolgen.

3.4.2 Sorgfaltspflichten bei der Prüfung der Compliance-Funktion im Konzern
Die Bankenkommission führte im Jahr 2000 ein Verfahren über die Einhaltung der
Sorgfaltspflichten einer bankengesetzlichen Revisionsstelle als Konzernrevisorin bei
der Prüfung der globalen Compliance-Funktion eines international tätigen Bank-
konzerns durch. In der Schweiz existiert bisher keine verbindliche Beschreibung der
Aufgaben einer Compliance-Funktion einer Bank, weshalb auch konkrete Bestim-
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mungen über den Prüfungsumfang einer Revision der Compliance-Funktion fehlen.
Die Organisation der Compliance-Funktion unterscheidet sich deshalb von Institut
zu Institut. Oft werden die beiden Funktionen Rechtsdienst («Legal») und Compli-
ance organisatorisch zusammengefasst («Legal & Compliance»). Zu den Kernaufga-
ben einer Compliance-Funktion gehört in der Regel

• die Erstellung eines internen Regelwerks, welches die Respektierung von Vorschrif-
ten des Heimatlandes und von Gastländern sowie von ethischen Normen, welche
durch das Management definiert werden, sicherstellt. Bei den länderspezifischen
Vorschriften kann es sich sowohl um privatrechtliche als auch um öffentlich-rechtli-
che Bestimmungen handeln;

• die Unterstützung der übrigen Geschäftseinheiten bei der Interpretation von Vor-
schriften des Heimatlandes und von Gastländern und des internen Regelwerkes so-
wie bei deren Auswirkungen auf konkrete Geschäftsfälle;

• die Organisation eines internen Kontrollsystems, um die gesamte Geschäftstätigkeit
eines Instituts zu überwachen und konkrete oder drohende Verletzungen von Vor-
schriften des Heimatlandes oder von Gastländern oder des internen Regelwerkes
festzustellen;

• die Kontakte zu aussenstehenden Dritten wie z.B. Aufsichtsbehörden.

Die Organisation der Compliance-Funktion sowie deren Revision wird erschwert,
wenn das betroffene Institut eine internationale Tätigkeit ausübt. Bei einer interna-
tionalen Tätigkeit fallen besonders die unterschiedlichen rechtlichen und ethischen
Bestimmungen in verschiedenen Ländern in Betracht. Dies führt zu unterschiedli-
chen Aufgaben der externen Revisoren bei der Revision der einzelnen rechtlichen
Einheiten eines Konzerns. Während die externen Revisoren ihr Mandat in vielen
Ländern ausschliesslich auf die Prüfung der handelsrechtlichen Bestimmungen be-
schränken können, haben bankengesetzliche Revisoren in der Schweiz darüber hin-
aus auch die Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu prüfen. Diesem
Umstand ist bei der Revision der globalen Compliance-Funktion eines international
tätigen Bankkonzerns besonders Rechnung zu tragen. Die Konzernrevisorin hat ins-
besondere sicherzustellen, dass die ausländischen Revisoren die Bedeutung und den
Umfang einer Konzernrevision nach Schweizer Recht kennen und den Umfang ihrer
Revision bei Bedarf den Bedürfnissen der Konzernrevision anpassen.

Im konkreten Fall kam die Bankenkommission gestützt auf ihre Abklärungen zum
Schluss, dass die betroffene bankengesetzliche Revisionsstelle und Konzernrevisorin
im untersuchten Fall die Sorgfaltspflichten der Konzernrevisoren bei der Prüfung der
globalen Compliance-Funktion grundsätzlich eingehalten hatte. Die bankengesetz-
liche Revisionsstelle wurde jedoch darauf hingewiesen, dass sie sich bei der Revision
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der Compliance-Funktion nicht ausschliesslich auf die Frage der Wesentlichkeit von
Sachverhalten für die Jahresrechnung beschränken könne und auch Verletzungen
von länderspezifischen Vorschriften ohne unmittelbaren Einfluss auf die Jahresrech-
nung prüfen müsse.

Um zukünftig im Einzelfall die Einhaltung der Sorgfaltspflichten besser beurteilen
zu können, definierte die Bankenkommission die wichtigsten Pflichten einer Kon-
zernrevisorin bei der Revision der globalen Compliance-Funktion. Eine Schweizer
Revisionsgesellschaft hat nach Ansicht der Bankenkommission im Rahmen der Revi-
sion der globalen Compliance-Funktion eines Schweizer Bankkonzerns zu prüfen,
ob die Organisation der Compliance-Funktion im Verhältnis zur Geschäftstätigkeit
und deren Risiken mit ausreichend Personal ausgestattet ist und adäquat in die Ge-
samtorganisation eingegliedert ist. Sie prüft weiter, ob die Einhaltung von Vorschrif-
ten des Heimatlandes und von Gastländern durch organisatorische Massnahmen
und Sanktionen bei Verletzung sichergestellt wird. Die Funktionstüchtigkeit der ge-
troffenen Massnahmen und die Einhaltung von Vorschriften des Heimatlandes und
von Gastländern müssen vor Ort überprüft werden. Die Konzernrevisorin prüft auch,
ob bei Verletzungen von internen oder externen Vorschriften die Berichterstattung
und die Ergreifung von zeitgerechten Massnahmen sichergestellt sind. Sie prüft in
diesem Zusammenhang, ob Berichte über die Compliance-Funktion bei wesentli-
chen Geschäftsentscheiden berücksichtigt werden.

Die bankengesetzliche Revisionsstelle hat ihrerseits sicherzustellen, dass die auslän-
dischen Revisoren im Rahmen der Konzernrevision eines Schweizer Bankkonzerns
ihren Prüfungsumfang entsprechend den anwendbaren Schweizer Vorschriften sinn-
gemäss anpassen, selbst wenn die ausländischen Vorschriften eine eingeschränkte
Prüfungspflicht vorsehen. Deshalb müssen die ausländischen Revisoren im Rahmen
der Konzernrevision eines Schweizer Bankkonzerns über das System der Aufsicht in
der Schweiz informiert werden und angemessene Instruktionen zur Durchführung
der für die relevante Aufsicht notwendigen Prüfungshandlungen erhalten.

3.5 Bonussysteme
Ausgehend von im Jahre 1998 untersuchten Verlustfällen befasste sich die Banken-
kommission mit der Problematik nicht risikogerechter Anreizwirkungen von Bonus-
systemen. Obwohl die Ausgestaltung von variablen Salärkomponenten und deren
Betragshöhe im Rahmen der Geschäftspolitik von jedem Institut einzeln zu bestim-
men sind und die Aufsichtstätigkeit der Bankenkommission somit nicht unmittelbar
betreffen, ist es für diese jedoch wichtig, beurteilen zu können, wie die Institute all-
fällige bonusinduzierte Risiken bewirtschaften. Die Bankenkommission führte des-
halb 1999 über die Revisionsstellen eine Erhebung bei allen ihrer Aufsicht unter-
stellten Instituten durch, welche einen Überblick über die angewandten Systeme
verschaffte (vgl. Jahresbericht 1999 S. 57 f.).
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Rund drei Viertel der untersuchten Institute gewährten ihrem Personal Boni, welche
im Gesamten jedoch nicht als übermässig betrachtet werden konnten. Bei etwas
mehr als einem Drittel der Institute betrugen die variablen Entschädigungen zwi-
schen 25% und 100% der fixen Zahlungen. Bei rund 10% der Institute überstieg die
variable Komponente 100%. Gerade in diesen Fällen, oder auch wenn die Boni einen
grossen Anteil des erarbeiteten Ertrages beanspruchen, ist eine erhöhte Aufmerk-
samkeit am Platze. Besonders problematisch wäre hingegen das Ausrichten von Bo-
ni auf der Basis künftiger Erträge, deren Erzielung naturgemäss mit etwelchen Unsi-
cherheiten behaftet ist. Bei den Banken, deren Hauptaktivitäten sich auf die
Anlageberatung und Vermögensverwaltung beziehen, fielen die Bonuszahlungen be-
deutender aus (durchschnittlich CHF 31 000 pro Person) als bei den Banken, die
hauptsächlich im Zinsdifferenzengeschäft aktiv sind (durchschnittlich CHF 8800 pro
Person). Mit 14% fiel der Anteil der Boni an den gesamten Personalkosten bei der
erstgenannten Bankengruppe denn auch entsprechend höher aus, gegenüber 6% bei
der zweiten Gruppe. Die Boni wurden grösstenteils bar vergütet und sofort zur Ver-
fügung gestellt. Entsprechend hielten fast keine Banken Bonuszahlungen zurück, um
allfällige zukünftige Verluste kompensieren zu können. Es zeigte sich auch, dass die
Boni praktisch nie einzig aufgrund der individuell erreichten Ergebnisse bestimmt
wurden. Es liess sich die Schlussfolgerung ziehen, dass bei einem Grossteil der In-
stitute die Bonuspolitik nicht zu einer Übernahme von unkontrollierten Risiken
führte.

Bei den beiden Grossbanken, welche massgeblich international, insbesondere in
London und New York tätig sind, präsentierte sich das Bild leicht anders. Entspre-
chend der Wettbewerbs- und Arbeitsmarktsituation im amerikanischen und angel-
sächsischen Raum, wo die Bonuskultur ihren Ursprung hat, fiel der Anteil der Boni
an den Personalkosten höher als bei den meisten andern Banken aus, wobei zwi-
schen den einzelnen Geschäftseinheiten grosse Unterschiede feststellbar waren. Ge-
rade im international relevanten Investment Banking wurden durch die aus den Fu-
gen geratenen Verhältnisse auf den jeweiligen Arbeitsmärkten viel höhere variable
Entschädigungen geleistet. Die durchschnittlichen Boni pro Mitarbeiter wiesen bei
den Grossbanken denn auch entsprechend grosse Unterschiede zwischen den Ge-
schäftseinheiten auf. Die Spannweite belief sich auf einige hunderttausend Franken.

Die Bankenkommission leitete aufgrund der Untersuchungsresultate keinen unmit-
telbaren aufsichtsrechtlichen Handlungsbedarf ab. Um genauere Vorstellungen über
Vorteile und Risiken von Bonussystemen zu erhalten und damit Kenntnisse zu «best
practices» bei dieser Art von Salärsystemen zu gewinnen, führte sie jedoch bei aus-
gewählten Banken im Private Banking eine Anschlussuntersuchung durch, welche
noch im Gange ist.

Nicht Gegenstand der erwähnten Untersuchungen waren Zahlungen bzw. Prämien
im Rahmen von Abwerbungen oder zur Personalerhaltung bei Fusionen und Über-
nahmen, die verschiedentlich ausserordentliche Dimensionen annahmen.
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3.6 Zinsrisiko
Nachdem im Juli 1999 das EBK-Rundschreiben «Zinsrisiko» (EBK-Rundschreiben
99/1) in Kraft trat, liefen am 1. Juli 2000 die Übergangsbestimmungen ab (vgl. Jah-
resbericht 1999 S. 40 f.). Damit haben sämtliche Schweizer Banken (und die reinen
Effektenhändler mit wesentlichen Zinsrisiken) die Mindeststandards zur Messung,
Überwachung und Bewirtschaftung der Zinsrisiken zu erfüllen.

Neben der Definition von Mindeststandards für die Risikomessung und -kontrolle
hält das Rundschreiben fest, dass die Banken quartalsweise ihre Zinsrisiken an die
Nationalbank zu melden haben. Aufgrund der Vorbereitungen zur Überprüfung der
Jahr-2000-Fähigkeit und der damit zusammenhängenden internen und externen
Tests wurde das Meldesystem erst im Laufe des Jahres 2000 gestaffelt eingeführt. Auf
Ende Dezember 2000 haben erstmals alle Schweizer Banken und Effektenhändler auf
Einzelinstituts- wie auch auf Konzernstufe ihre Zinsrisiken an die Nationalbank ge-
meldet.

Obwohl die Bedeutung der Zinsrisiken für ein Institut stark von dessen Geschäfts-
tätigkeit abhängt, sieht das Rundschreiben für die Meldungen auf Einzelinstituts-
ebene keine Erleichterungen vor. Alle Banken haben ausnahmslos ihre Zinsrisiken
auf Einzelbasis zu melden, unabhängig von deren Geschäftsaktivität. Hingegen sind
für die Konzernmeldungen gewisse Erleichterungen vorgesehen. Sofern die banken-
bzw. börsengesetzliche Revisionsstelle bestätigt, dass die in beherrschten Unterneh-
mungen im Bank- oder Finanzbereich eingegangenen Zinsrisiken unwesentlich
sind, kann auf den Einbezug dieser Gesellschaften bei der konsolidierten Meldung
verzichtet werden. Auf eine konsolidierte Zinsrisikomeldung kann gänzlich verzich-
tet werden, wenn keine dieser Gesellschaften wesentliche Zinsrisiken eingeht. Im
banken- bzw. börsengesetzlichen Revisionsbericht sind jedoch diese Einheiten mit
jeweiliger Angabe der Gründe der Unwesentlichkeit einzeln zu nennen.

Das im Rundschreiben vorgesehene Meldesystem erhält durch die zur Zeit beim Bas-
ler Ausschuss für Bankenaufsicht diskutierte Revision der Eigenkapitalvereinbarung
von 1988 zusätzliche Relevanz (vgl. Ziff. VII/1.1.1.2). So ist vorgesehen, gegenwärtig
nicht erfasste Risiken («other risks») mit eigenen Mitteln zu unterlegen. Zum einen
geht es um die explizite Unterlegung von residualen Risiken, insbesondere operatio-
nellen Risiken, und zum anderen um die Erfassung von Banken mit übermässigen
Zinsrisiken (sogenannten Ausreissern). Die Anfang 2001 zur Vernehmlassung publi-
zierten Vorschläge des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht sehen jedoch für Zins-
risiken keine automatische Eigenmittelunterlegung vor, sondern überlassen es den
nationalen Aufsichtsbehörden, etwaige Eigenmittelanforderungen für Banken mit
wesentlichen Zinsänderungsrisiken zu definieren. Das schweizerische Meldesystem
wird dabei als ein erster Indikator zur Erfassung von Ausreissern herangezogen wer-
den können und in einem gewissen Ausmass auch einen Vergleich über die Höhe der
Zinsrisiken zwischen Banken und Bankengruppen erlauben.
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3.7 Grossbanken

3.7.1 Allgemeine Aufsichtspolitik
Wie im Vorjahr fanden mehrfach Zusammenkünfte mit der Konzernleitung der Cre-
dit Suisse Group («CSG») und der UBS AG statt (vgl. Jahresbericht 1999 S. 58). Die
Gespräche ergänzten die bankengesetzliche Berichterstattung durch zeitnahe und
umfassendere Informationen zur strategischen Positionierung und zum Risikoappe-
tit beider Konzerne. Grundlage der Gespräche waren Quartalsabschlüsse, Berichte
der bankengesetzlichen Revisionsstellen und ausländischer Aufsichtsbehörden so-
wie die seit Juni 2000 vierteljährlich direkt an die Bankenkommission einzureichen-
den Informationen.

Im Rahmen der ausserordentliche Revision der Compliance-Funktion der CSG (vgl.
Ziff. 3.7.2) begleiteten Mitglieder des Sekretariates die Prüfungshandlungen der Re-
visionsstelle. Für diese Begleitung entwickelte die Bankenkommission das Konzept
«Regulatory Attendance». Danach stellt Regulatory Attendance die Verantwortung
der Revisionsstelle für die Prüfung nicht in Frage. Das Ziel der Regulatory Atten-
dance besteht darin, die Umsetzung des Prüfungsauftrages zu überwachen, direkten
Zugang zu relevanten Information zu erlangen und die Zusammenarbeit der Revi-
sionsstelle mit ausländischen Aufsichtsbehörden zu koordinieren. Die Bankenkom-
mission beschloss, Regulatory Attendance zu einem regulären Aufsichtsinstrument
der Grossbankenüberwachung auszubauen.

Per 1. Juli 2000 nahm die neue Business Area «Credit Suisse Financial Service» ihre
Tätigkeit auf. Diese Neugliederung stellte die Bankenkommission in mehrfacher
Hinsicht vor neue aufsichtsrechtliche und überwachungstechnische Herausforde-
rungen.

• Die Unterstellung von Bank- und Versicherungsgeschäft unter ein einheitliches ope-
ratives Management unterstrich die Notwendigkeit, ein Konzept für die konsolidier-
te Erfassung, Darstellung und Überwachung der  Bank- und Versicherungsrisiken zu
erarbeiten. Eine interne Arbeitsgruppe «Allfinanz» wurde mit der Ausarbeitung ei-
nes solchen Konzeptes in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Privatversiche-
rung beauftragt (vgl. Ziff. VI/2).

• Unterstehen Bank- und Versicherungsgeschäft einem einheitlichen operativen Ma-
nagement, so unterliegen sie doch unterschiedlicher aufsichtsrechtlicher Berichter-
stattung. Die Bankenkommission nahm daher das Gespräch mit der bankengesetzli-
chen Revisionsstelle der CSG, der KPMG, auf, um eine Risiko-orientierte Darstel-
lung der Business Area in der bankengesetzlichen Berichterstattung zu entwickeln.

Mitte des Jahres gaben beide Konzerne Akquisitionen in den USA bekannt, die CSG
die der Donaldson, Lufkin & Jenrette, die UBS die der PaineWebber. Für die Banken-
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kommission stand die Frage im Vordergrund, inwieweit die Akquisitionen und die
nachfolgenden Integrationen das Risikoprofil beider Konzerne veränderte. Sie ging
dieser Frage in ihren Kontakten mit den Konzernleitungen der CSG und der UBS
AG, der Geschäftsleitung der CSFB, den beiden bankengesetzlichen Revisionsstel-
len, KPMG und Ernst & Young, sowie der Federal Reserve Bank New York und der
UK-FSA (vgl. Ziff. 3.7.3) nach. Während ihres Aufsichtsbesuches in den USA traf die
Bankenkommission zudem mit der hauptsächlich zuständigen US-Aufsichtsbehörde
für beide Neuerwerbungen, der Securities and Exchange Commission (SEC), zusam-
men und informierte sich aus erster Hand. Sie wird die weiteren Integrationsschrit-
te zeitnah begleiten.

Die UBS AG, welche ihre Eigenmittel-Berechnung sowohl auf Stufe Einzelinstitut
(Stammhaus) als auch auf Konzernstufe einzuhalten hat, ersuchte die Bankenkom-
mission, ihr bei der Stammhausberechnung gewisse Erleichterungen zu gewähren.
Gestützt auf Art. 4 Abs. 3 BankG wurde diesem Begehren in begrenztem Umfang im
Sinne einer Ausnahmeregelung stattgegeben. Ausschlaggebend waren die speziellen
Umstände dieses Einzelfalles. Demnach bindet die UBS ihre Konzerngesellschaften
in ein zentrales Risikomanagement ein, welches beispielsweise die Kontrolle der
ausschliesslichen Refinanzierung aller Konzerngesellschaften durch die Konzern-
spitze beinhaltet. Die Bankenkommission war bereit, auf die Eigenmittelunterlegung
für Ausleihungen an jene Banktochtergesellschaften zu verzichten, welche ihren Sitz
in einem G-10-Staat (zuzüglich Australien) haben. Damit ist das Konzernfinanzie-
rungsmodell der UBS nicht benachteiligt gegenüber einem System, bei welchem sich
Banktöchter in eigener Regie am Markt refinanzieren.

Mit einem der beiden Grossbankkonzerne wurde schriftlich eine deutlich über den
Mindestvorschriften der Bankenverordnung liegende Konzern-Eigenmittel-Ziel-
grösse vereinbart. Die Bankenkommission strebt eine ähnliche Vereinbarung zur
Einhaltung von deutlich höheren Eigenmitteln in absehbarer Zeit auch mit der zwei-
ten Bankengruppe an. Ausschlaggebend für dieses Vorgehen von Seiten der Auf-
sichtsbehörde ist die Erkenntnis, dass die Banken, aber auch Dritte (Rating-Agentu-
ren) davon ausgehen, dass die heutigen Mindestvorschriften für einen international
tätigen Konzern nicht genügen. Kapitalvereinbarungen können auch als Teil des
durch die angekündigte, neue Eigenkapital-Vereinbarung des Basler Ausschusses für
Bankenaufsicht in naher Zukunft zur Anwendung gelangenden Drei-Säulen-Prin-
zips (vgl. VII/1.1.1.2 und Jahresbericht 1999 S. 105 ff.) angesehen werden. Die zwei-
te Säule des Aufsichtsverfahrens soll sicherstellen, dass die Eigenmittelausstattung
eines Instituts seinem Risikoprofil und seiner Geschäftsstrategie angemessen ist.
Durch dieses Verfahren sollen die Nachteile der notgedrungen schematischen Min-
destkapitalanforderungen korrigiert werden.
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3.7.2 Besondere Untersuchungen
Im Vorjahr hatte die Bankenkommission eine Drittgesellschaft beauftragt, eine welt-
weit angelegte ausserordentliche Revision der Compliance-Funktion der CSG, mit
Schwerpunkt auf dem Sub-Konzern CSFB, durchzuführen (vgl. Jahresbericht 1999 
S. 59 f.). Die Bankenkommission würdigte in ihrer Beurteilung, dass die Business
Units CSFB und Credit Suisse Asset Management in jüngster Zeit signifikante An-
strengungen unternommen hätten, um sich an Leading Market Practice auszurich-
ten. Da jedoch zahlreiche Prozesse, Strukturen und Weisungen jungen Datums sind,
beauftragte die Bankenkommission die bankengesetzliche Revisionsstelle der CSG,
die Implementierung der neuen Prozesse, Strukturen und Weisungen im Rahmen der
bankengesetzlichen Berichterstattung 2000 zu würdigen. Ausgewählte Aspekte der
Auswertung nahm die Bankenkommission direkt mit der CSG auf.

In Zusammenhang mit den Ermittlungen des Internationalen Währungsfonds gegen
die Nationalbank der Ukraine (NBU) untersuchte die EBK die Rolle der als Ge-
schäftsbank der NBU involvierten Credit Suisse First Boston (CSFB). Es wurde ins-
besondere abgeklärt, ob die CSFB bei den Transaktionen mit der NBU ihre Sorgfalts-
pflichten verletzt hatte. Aufgrund der Ergebnisse ihrer Untersuchung erkannte die
EBK keinen weiteren Handlungsbedarf und schloss ihre Tätigkeit in dieser Angele-
genheit im Verlaufe des Jahres 2000 ab.

In ihrer Verfügung zum Abschluss der Abacha-Untersuchung (vgl. Ziff. I/3) beauf-
tragte die Bankenkommission die bankengesetzlichen Revisionsstelle der CSG, die
KPMG, eine ausserordentliche Revision in der CSG durchzuführen. Die KPMG hat
die Umsetzung der Massnahmen der CSG bezüglich des Umgangs mit politisch ex-
ponierten Personen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu beurteilen. Der Bericht ist der
Bankenkommission bis zum Ende des Jahres 2001 zu überreichen.

3.7.3 Internationale Zusammenarbeit
Beide Konzerne haben eine bedeutende Präsenz an führenden ausländischen Märk-
ten, die sie mit den Neuerwerbungen (vgl. Ziff. 3.7.1) noch ausbauten. Die Organi-
sation ihres Geschäftes folgt zunehmend global ausgerichteten Managementstruk-
turen. Die Leitungen der Geschäftsbereiche Asset Management und Investment
Banking haben ihren Sitz vorwiegend in London und den Vereinigten Staaten von
Amerika. Um dieser globalen Ausrichtung eine zeitnahe und effektive konsolidierte
Überwachung gegenüberzustellen, intensivierte sich erwartungsgemäss die Zusam-
menarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden im Jahr 2000 (vgl. Jahresbericht
1999 S. 61). Beispiele dieser Kooperation waren u.a. die Aufnahme eines von der UK
FSA in Auftrag gegebenen (sog. «Section 39») Berichts in die bankengesetzliche Be-
richterstattung, die gemeinsame Auswertung von Sonderberichten der bankenge-
setzlichen Revisionsstelle und die Teilnahme von Mitarbeitern der Bankenkommis-
sion an Vor-Ort-Prüfungen der Federal Reserve Bank New York.
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Mit den Aufsichtsbehörden der wichtigsten Auslandsmärkte, der Federal Reserve
Bank New York sowie der UK FSA, hielt die Bankenkommission im Jahr 2000 drei so-
genannte «Trilateral Meetings» ab. Der gegenseitige Austausch von Informationen,
Erkenntnissen und Beurteilungen erlaubte, erstmals je ein globales Risikoprofil für
das Investment Banking der UBS und CSG zu entwickeln. Die drei Aufsichtsbehör-
den identifizierten auf dieser Grundlage gemeinsame Fragestellungen für die Über-
wachung der Auslandsaktivitäten beider Grossbanken im Jahr 2001, vereinbarten,
die Prüfungspläne aufeinander abzustimmen und die verfügbaren Ressourcen zu ko-
ordinieren. So wird die Bankenkommission beispielsweise vermehrt an ausgewähl-
ten Vor-Ort-Prüfungen der FSA und der Federal Reserve Bank New York bei den bei-
den Konzernen teilnehmen.

3.8 Kantonalbanken

3.8.1 Genfer Kantonalbank
Die Besprechungen über die Darstellung der zu veröffentlichenden Jahresrechnung
per 31. Dezember 1999 der Genfer Kantonalbank brachten eine bedeutungsvolle Ver-
schlechterung der Kreditrisiken an den Tag. Nach einem von der Bank erstellten und
von der bankengesetzlichen Revisionsstelle unterstützten Sanierungsplan müsste
eine Erhöhung der massgebenden Risiken im Umfang von CHF 500 Mio. innerhalb
von 5 Jahren mit zusätzlichen Wertberichtigungen abgedeckt werden.

Die Aufsichtsbehörde verlangte als Erstes, entsprechend der bestehenden Praxis, die
sofortige Verbuchung des Fehlbetrages in der zu erstellenden Jahresrechnung per 
31. Dezember 1999 unter der Rubrik «Wertberichtigungen, Rückstellungen und Ver-
luste». Die Folge dieser Verbuchung war, dass die eigenen Mittel der Bank nicht mehr
den bestehenden Vorschriften entsprachen.

Angesichts dieser Situation traf die Bankenkommission mehrmals die politischen
Vertreter des Kantons in ihrer Eigenschaft als Aktionäre und die verantwortlichen
Organe der Bank, um ein gemeinsames Vorgehen zur Wiederherstellung des ord-
nungsgemässen Zustandes zu koordinieren. Die Bankenkommission legte zusätzlich
zu den von der Bank im Hinblick einer Aktienkapitalerhöhung getroffenen Vorkeh-
rungen die Gründung einer geeigneten Gesellschaft nahe, welche die fragwürdigen
Aktiven übernimmt und damit die Bank von der Last der aus den achtziger Jahren
geerbten Immobilienprobleme befreit und alle Diskussionen über den Umfang der
Wertberichtigungen beendet.

Die politisch Verantwortlichen des Kantons Genf, der Stadt Genf und der übrigen
Gemeinden des Kantons unterstützten die Sanierung ihrer Kantonalbank mit der
Zeichnung der Kapitalerhöhung und der Zustimmung zur «Fondation de valorisa-
tion des actifs de la Banque Cantonale de Genève» massgebend. In diesem Zusam-
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menhang erhielt die Stiftung eine Garantie des Staates, bestimmt zur Sicherstellung
der Rückzahlung des Darlehens über max. CHF 5 Mia. und der im gleichen Umfang
der Stiftung abgetretenen Forderungen, um die Verwaltung, die Bewertung und die
Veräusserung der übertragenen Aktiven zu fördern.

Die Zuweisungen der zu Lasten der Jahresergebnisse 1999 und 2000 gebildeten
Rückstellungen sowie die fehlenden Wertkorrekturen auf den der Fondation über-
tragenen Immobilienausleihungen rufen Fragen über die Höhe der effektiven eige-
nen Mittel der Bank vor der Sanierung, der Verantwortlichkeit und einer einwand-
freien Tätigkeit der Organe der Bank und der Revisionsstelle auf. Durch die
Bankenkommission wurde ein Administrativverfahren eröffnet um festzustellen, ob
die bankengesetzliche Revisionsstelle ihr Mandat mit der notwendigen Sorgfalt,
welche nach Art. 20 Abs. 4 BankG erwartet wird, durchführte und ob die verantwort-
lichen Organe der Bank noch Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bie-
ten. Die Verfahren sind im Moment im Gange. Der Staatsanwalt des Kantons Genf
eröffnete ausserdem zwei Strafverfahren gegen die Organe der Bank und der Revi-
sionsstelle.

3.8.2 Walliser Kantonalbank
In den vergangenen Jahren stellte die Bankenkommission bei der Walliser Kantonal-
bank eine auf die expansive Geschäftstätigkeit sowie die allgemeine Entwicklung im
Bankensektor zurückzuführende Abnahme des Eigenmitteldeckungsgrades fest. Im
Rahmen ihres Auftrages übernahm die Walliser Kantonalbank anstelle anderer Ban-
ken und Finanzgesellschaften, die sich aus bestimmten Regionen oder Wirtschafts-
bereichen zurückgezogen haben, die Rolle der Geldgeberin. Damit die Bank öffent-
lich-rechtliche Körperschaften sowie kleinere und mittlere Betriebe, u.a. im
Tourismusbereich, in bedeutendem Ausmass finanzieren kann, muss sie über ange-
messene, ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende finanzielle Mittel verfügen.

Die in der Bankenverordnung vorgegebenen Eigenmittelerfordernisse sind zur adä-
quaten Abdeckung durchschnittlicher Risiken gedacht. Wenn die Risikoexposition
einer Bank ein überdurchschnittliches Ausmass annimmt, kann die Bankenkommis-
sion eine Eigenmittelverschärfung anordnen (Art. 4 Abs. 3 BankG). Für verschiede-
ne nach internen Ratings der Bank mit erhöhten Risiken behaftete Ausleihungen an
öffentlich-rechtliche Körperschaften oder für weitere Kredite verlangte die Auf-
sichtsbehörde eine Eigenmittelverschärfung von pauschal 50 Mio. Franken. Sie be-
hielt sich zudem das Recht vor, je nach Entwicklung der allgemeinen Risikosituation
per Ende Dezember 2000 den Betrag zu erhöhen oder zu senken.

Im Mai 2000 bewilligte der Grosse Rat des Kantons Wallis einen Kredit von 50 Mio.
Franken, um bei der Bank eine Eigenmittelerhöhung durchzuführen. In Absprache
mit der Walliser Kantonalbank wurde ausserdem eine ausserordentliche Revision des
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Kreditportefeuilles angeordnet, um die Angemessenheit der Wertberichtigungen und
der vorhandenen Eigenmittel zu überprüfen. Die einer dritten bankengesetzlichen
Revisionsstelle anvertrauten Arbeiten wurden mit dem Jahresabschluss per 31. De-
zember 2000 koordiniert.
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1. Rechtliche Grundlagen

1.1 Anlagefondsgesetz
Nach einem langen Leidensweg besteht nunmehr Hoffnung, dass die in vieler Hin-
sicht überholte, aus dem Jahre 1985 stammende Richtlinie über Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW» bzw. englisch «UCITS») doch noch
erfolgreich revidiert werden kann. Die EU-Kommission hat im Rahmen des «Akti-
onsplanes auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen» am 30. Mai 2000 unter ande-
rem auch zwei getrennte Vorschläge zur Änderung der genannten Anlagefonds-
Richtlinie vorgelegt. Mit dem ersten Vorschlag wird der Geltungsbereich auf den
grenzüberschreitenden Vertrieb von Anteilen an «OGAW» erweitert, indem der Ka-
talog der Instrumente, in die investiert werden kann, auf Geldmarktfonds, Fund-of-
Funds und Fonds, die in Bankeinlagen investieren («Cash-Funds»), ausgedehnt wer-
den soll. Ausserdem sollen die geltenden Risikoverteilungsvorschriften für die
Begrenzung der Anlagen in einzelne Emittenten bei «Index-Tracker-Funds» ge-
lockert werden. Der Ministerrat hat den ersten Vorschlag am 17. Oktober 2000 ver-
abschiedet, dessen Schicksal aber untrennbar von der Einigung über den zweiten
Vorschlag abhängig gemacht, der noch immer umstritten ist.

Der zweite Vorschlag könnte einen Paradigmenwechsel in der europäischen Fond-
saufsicht auslösen, indem den Fondsleitungen ähnlich wie den Banken und Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen der «Europäische Pass» (einmalige Zulassung) ver-
liehen werden soll, so dass sie in der gesamten Union tätig sein können. Dabei soll
ihnen gestattet werden, nicht nur Anlagefonds und sonstige Kollektivanlagen zu
verwalten, sondern darüber hinaus auch die individuelle Vermögensverwaltung an-
zubieten. Dies könnte auch für die schweizerische Anlagefondsgesetzgebung be-
deutsame Auswirkungen haben, weil die Fondsleitungen dadurch zu unabhängigen
Vermögensverwaltern oder sogar zu Effektenhändlern im Sinne des Börsengesetzes
mutieren würden. Diese europaweite Zulassung der neu «Fund Manager» genannten
Fondsleitungen bedingt auch die bisher fehlende Harmonisierung der Eigenmittel-
vorschriften und sonstigen Bewilligungsvoraussetzungen für «Fund Manager».

Aus Anlegersicht bedeutsam ist ferner, dass nach amerikanischem Vorbild nun auch
in der EU ein sogenannte «vereinfachter Prospekt» eingeführt werden soll, der kei-
ne rechtlichen Angaben mehr enthalten soll, sondern die Investoren knapp und
übersichtlich über die Anlagestrategie, Risiken und Kosten des betreffenden Fonds
informieren soll.

Der Nachvollzug dieser bedeutenden Änderungen, über welche der Ministerrat im
März 2001 entscheiden soll, wird in der Schweiz eine Teilrevision nicht nur auf Ver-
ordnungs-, sondern auch auf Gesetzesstufe erfordern.

Diese Gesetzesrevision sollte zum Anlass genommen werden, um die heutige Be-

III. Anlagefonds
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schränkung der Rechtsform des Anlagefonds schweizerischen Rechts auf Sonderver-
mögen in Form eines Kollektivanlagevertrages (Art. 3 Abs. 1 AFG) aufzuheben und
den Ausschluss von Sondervermögen in anderer, namentlich gesellschaftsrechtlicher
Form (Art. 3 Abs. 2 AFG) vom Geltungsbereich des Anlagefondsgesetzes zu strei-
chen. Die damit verbundene Ausweitung des Geltungsbereiches würde es erlauben,
die im Ausland beliebten körperschaftlichen Anlagefonds mit variablem Aktienkapi-
tal («SICAV») auch in der Schweiz aufzulegen. Darüber hinaus könnten durch diese
Gesetzesänderung auch die bestehenden Anlagestiftungen der Aufsicht der Banken-
kommission unterstellt werden. Schliesslich würde die Ausweitung des Geltungsbe-
reiches des Anlagefondsgesetzes auf körperschaftliche Sondervermögen auch die –
bereits im Rahmen parlamentarischer Vorstösse verlangte – Unterstellung der als
«Investmentgesellschaften» bezeichneten «closed-end funds» schweizerischer Pro-
venienz unter die Aufsicht der Bankenkommission ermöglichen.

Im Berichtsjahr befasste sich die Bankenkommission bei der Analyse der Möglich-
keiten zur Beschleunigung der Bewilligungsverfahren (vgl. Ziff. 2.5) auch mit der
Frage, ob die heutige Doppelaufsicht der Fondsträger Fondsleitung und Depotbank
einerseits, der produktebezogenen Bewilligungspflicht der einzelnen Anlagefonds
anderseits, nicht vereinfacht werden könnte. Dieses Anliegen wird auch vom
schweizerischen Anlagefondsverband SFA unterstützt, der darauf hingewiesen hat,
dass das Fondsgeschäft streng reguliert werde, während bei Konkurrenzprodukten,
wie zum Beispiel den sogenannte strukturierten Finanzinstrumenten, keinerlei Auf-
sicht erfolge. Tatsächliche könnte nach Ansicht der Bankenkommission zumindest
bei Anlagefonds, die keine besonderen Risiken aufweisen, im Rahmen der nächsten
Gesetzesrevision auf eine Bewilligungspflicht im Einzelfall verzichtet werden, zumal
demnächst auch die Selbstregulierung durch den Anlagefondsverband SFA Min-
deststandards für die gesamte Fondswirtschaft setzen wird (vgl. Ziff. 2.1).

Die Aufsichtsbehörde musste jedoch feststellen, dass die heute geltende «Doppel-
aufsicht» in sämtlichen bedeutenden Staaten in der einen oder anderen Form be-
steht und dass namentlich auch die EU-Anlagefondsrichtlinie sowie die einschlägi-
gen Empfehlungen der IOSCO bis anhin sowohl eine Regulierung der Fondsträger
als auch eine solche der einzelnen Fonds vorschreiben. Bei dieser Sachlage kommt
ein Alleingang der Schweiz nicht in Frage. Nur wenn auf internationaler Ebene, wie
etwa im Rahmen des sogenannten «zweiten Vorschlages» der Europäischen Union,
Änderungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Fondsleitungen und deren Auf-
sicht erfolgen, könnte dieser neue Regulierungsansatz weiterverfolgt werden. Die
Bankenkommission wird sich jedoch auf internationaler Ebene dafür einsetzen, die-
se Frage inskünftig vermehrt zu prüfen.

1.2 Verordnung über die Anlagefonds
Am 25. Oktober 2000 beschloss der Bundesrat eine Änderung der Verordnung über
die Anlagefonds (AFV), die am 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist.
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Die Revision ist letztlich wesentlich schlanker ausgefallen, als noch im Jahresbericht
1999 (S. 65 f.) dargestellt. War 1999 mit der Revision eine doppelte Zielsetzung be-
absichtigt, nämlich zum einen die Rückführung der Anlagefondsverordnung auf die
geltende EG-Richtlinie 85/611 betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW), zum andern eine Aktualisierung und Konkreti-
sierung, so beschränkte sich die vorliegende Revision auf das letztere Anliegen. Auf
die Rückführung der Anlagefondsverordnung auf die geltende EG-Richtlinie wurde
verzichtet, weil damit zu rechnen ist, dass das europäische Parlament im Laufe des
Jahres 2001 den zweiteiligen Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue
OGAW-Direktive verabschieden wird. Dies bedeutet, dass auch die schweizerische
Fondsgesetzgebung erneut geändert werden muss.

Mit der Revision, die sich auf einige wenige Änderungen materieller Natur be-
schränkt, wurden zum einen gewisse von der Aufsichtsbehörde in den letzten sechs
Jahren entwickelte Grundsätze in das positive Recht überführt, zum andern sollen
einzelne neue liberale Bestimmungen dem schweizerischen Fondsplatz weitere
Möglichkeiten öffnen.

Zur ersten Kategorie gehört die Zulassung des sog. «payment and redemption in
kind» für Anlagefonds, deren Anlegerkreis ausschliesslich institutionelle Anleger mit
professioneller Tresorerie umfasst (neuer Bst. e in Art. 2 Abs. 2 AFV, vgl. Jahresbe-
richt 1997 S. 77 f.). Unter diese Kategorie fällt auch die Aufnahme der neuen Art. 7a
und 7b AFV, die die Voraussetzungen sowie das Verfahren für die Vereinigung von
Anlagefonds enthalten. Liess die Aufsichtsbehörde Vereinigungen von Effektenfonds
und Übrigen Fonds schon bisher zu (vgl. Jahresbericht 1998 S. 62 f.), so können neu
gestützt auf Art. 7a und 7b AFV auch Immobilienfonds vereinigt werden.

Zur zweiten Kategorie zählen insbesondere die folgenden Änderungen: 

Der neue Art. 1a AFV definiert das gewerbsmässige Anbieten oder Vertreiben von
Anteilen von Anlagefonds nach Art. 22 und 45 AFG dahingehend, dass ein solches
nur vorliegt, «wenn für die Anlagefonds öffentlich geworben wird». Im Sinne einer
systematischen Auslegung dieses Artikels folgt, dass öffentlich geworben wird, wenn
das Anbieten oder Vertreiben von Anteilen von Anlagefonds gegenüber mehr als 20
Anlegern erfolgt (vgl. Art. 3a Abs. 2 BankV; Art. 3 Abs. 5 BEHV; EBK-Rundschreiben
98/2 Rz 49).

In Art. 2 Abs. 2 AFV werden neu Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungs-
vertrag den institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie gleichgestellt.
Mit dieser Liberalisierung wird der Anwendungsbereich der auf die Bedürfnisse von
institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie zugeschnittenen Fonds
(«Spezialfonds») wesentlich erweitert.
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Im neu formulierten Art. 10 Bst. d AFV wird die zulässige Geschäftstätigkeit von
Fondsleitungen moderat erweitert, indem diese neu Dienstleistungen im adminis-
trativen Bereich für Anlagefonds und für andere anlagefondsähnliche Vermögen wie
bankinterne Sondervermögen, Anlagestiftungen, Investmentgesellschaften erbrin-
gen dürfen.

Im neuen Bst. d von Art. 26 Abs. 1 AFV ist der Aufschub der Rückzahlung bei um-
fangreichen Kündigungen, die die Interessen der übrigen Anleger wesentlich beein-
trächtigen können, geregelt.

In Art. 33 AFV ist neu die gesetzliche Grundlage für den Einsatz des Pensionsge-
schäftes geschaffen, dessen technische Regelung in der total revidierten Verordnung
der Bankenkommission über die Anlagefonds (vgl. Ziff. 1.3) erfolgt.

In einem neuen vierten Absatz von Art. 36 AFV werden Warrants nunmehr wie deri-
vative Finanzinstrumente behandelt, und der Geltungsbereich der Risikovertei-
lungsvorschriften ist in einem neuen Art. 36a AFV geregelt. Beide Änderungen sind
als notwendige Voraussetzungen für die total revidierte Verordnung der Bankenkom-
mission über die Anlagefonds zu verstehen.

Schliesslich werden durch die Neuformulierung von Art. 43 Bst. c AFV die für Übri-
ge Fonds zugelassenen Anlagen erweitert. Insbesondere sind neu Anlagen in Over-
the-counter (OTC) gehandelte derivative Finanzinstrumente zugelassen.

1.3 Verordnung der Bankenkommission über die Anlagefonds
Im letzten Jahresbericht wurde auf die Absicht, die Verordnung der Bankenkommis-
sion über die Anlagefonds (AFV-EBK) zu überarbeiten, hingewiesen (vgl. Jahresbe-
richt 1999 S. 66 f.). Die entsprechenden Arbeiten konnten im Berichtsjahr praktisch
abgeschlossen werden. Der Entwurf einer total revidierten AFV-EBK wird somit der
Bankenkommission an ihrer ersten Sitzung im Jahr 2001 zur Verabschiedung unter-
breitet werden können.

Es ist vorgesehen, den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten («Derivate») von
Grund auf neu zu regeln und erstmals das Pensionsgeschäft zuzulassen. Im Weiteren
sollen die Bestimmungen der Effektenleihe einerseits gestrafft und mit dem ähnli-
chen Pensionsgeschäft harmonisiert sowie anderseits liberalisiert werden. Die Be-
stimmungen betreffend Buchführung und Jahresrechnung sowie Revision und Re-
visionsbericht sollen im Lichte einer nunmehr sechsjährigen Erfahrung mit der
Anlagefondsverordnung der Bankenkommission sanft überarbeitet werden.

Die neue Regelung der Derivate stützt sich auf ein Grundsatz- und Thesenpapier,
das von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fondswirtschaft, den Revisionsge-
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sellschaften und dem Sekretariat der Bankenkommission erarbeitet wurde. Das neue
Regulierungskonzept sieht vor, dass sich die Fondsleitungen in einem vorgegebenen
Rahmen unter Einhaltung gewisser Grundsätze ihrem Organisationsgrad sowie
ihren personellen und technischen Ressourcen entsprechend frei bewegen können,
was für sie im Sinn einer Liberalisierung neue Freiheiten mit sich bringt. Folgende
Neuerungen stehen im Vordergrund:

• Der Einsatz der Derivate wird nicht mehr nach Absicherung und Anlage differen-
ziert, sondern nach engagementerhöhenden und engagementreduzierenden Positio-
nen.

• Die zulässigen Derivate werden nicht mehr abschliessend enumeriert, sondern an-
derweitig charakterisiert. Namentlich werden Derivat-Grundformen, Kombinatio-
nen und exotische Derivate unterschieden. Dies soll erlauben, mit der rasanten Ent-
wicklung der Finanzmärkte Schritt zu halten.

• Neu soll nicht mehr zwischen Warrants und «traded options» unterschieden werden,
d.h. die bisherige formaljuristische Betrachtungsweise weicht einer ökonomischen.
Die Anlagefondsverordnung wurde bereits entsprechend angepasst (vgl. Ziff. 1.2).

• Die Derivat-Positionen in Optionen können neu teilweise delta-gewichtet werden,
was zwar effizientere (Absicherungs-)Strategien erlaubt, aber auch mit einem er-
höhten Überwachungsbedarf seitens der Fondsleitung oder ihrer Beauftragten ein-
hergeht.

• Zusätzlich zu den Emittenten des Basiswerts sind neu u.a. auch die Emittenten oder
Gegenparteien der Derivatgeschäfte in die Risikoverteilungsvorschriften einzube-
ziehen. Die Anlagefondsverordnung wurde bereits entsprechend angepasst (vgl. Ziff.
1.2).

• Im Rahmen der Verwaltung von Obligationenportefeuilles soll die Duration gezielt
erhöht oder gesenkt werden können, was heute nicht oder nur teilweise möglich ist.

• Unter gewissen, restriktiven Bedingungen soll neu der Einsatz von Kombinationen
von Derivaten sowie von exotischen Derivaten erlaubt sein.

• Over-the-counter-(OTC)-Geschäfte sollen neu unter gewissen Bedingungen, wie
namentlich Bewertbarkeit, Nachvollziehbarkeit der Preisstellung, Bonität der Ge-
genpartei und Ausschluss von Interessenkonflikten, grundsätzlich möglich sein.

Als zweite wesentliche Neuerung der totalrevidierten Anlagefondsverordnung der
Bankenkommission ist die Einführung des Pensionsgeschäfts vorgesehen. Die
Grundlage hierzu musste vorab in der Anlagefondsverordnung gelegt werden (vgl.
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Ziff. 1.2). Das Pensionsgeschäft ist der Oberbegriff für «Repo» oder «Sale and
Repurchase Agreement» und «Reverse Repo» oder «Reverse Sale and Repurchase
Agreement» als entgegengesetztes Geschäft. Ein «Repo» ist ein Rechtsgeschäft, das
den Verkauf von Effekten durch den Pensionsgeber an den Pensionsnehmer, verbun-
den mit dem gleichzeitigen Rückkauf von Effekten gleicher Art (Titelgattung und Va-
lor), Menge und Güte auf einen zukünftigen, bestimmten oder unbestimmten Zeit-
punkt hin, bezeichnet. Der Pensionsnehmer hat die während der Dauer des
Pensionsgeschäfts anfallenden Erträge dem Pensionsgeber zu überweisen. Das Kurs-
risiko der Effekten verbleibt beim Pensionsgeber. Das «Reverse Repo» ist ein «Repo»
aus der Sicht der Gegenpartei (Pensionsnehmer). Die Differenz zwischen dem Ver-
kaufspreis und dem Kaufpreis der Effekten wird als Repozins bezeichnet. Charakte-
ristisch ist ferner, dass zur Sicherstellung der geld- und titelmässigen Forderungen
aus Pensionsgeschäften die Forderungen und Verpflichtungen täglich zum aktuellen
Marktkurs zu bewerten und die Differenz täglich auszugleichen (mark-to-market)
sind.

Die Fondsleitung kann Pensionsgeschäfte im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung mit einer Gegenpartei abschliessen («Principal») oder einen Vermittler damit
beauftragen, entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung («Agent») oder
in direkter Stellvertretung («Finder») Pensionsgeschäfte mit einer Gegenpartei zu
tätigen, wobei in jedem Fall ein standardisierter Rahmenvertrag vorhanden sein
muss.

Wirtschaftlich gesehen handelt es sich beim «Repo» um eine durch Wertpapiere ge-
deckte Kreditaufnahme, beim «Reverse Repo» um eine gesicherte Geldanlage. Ent-
sprechend sind «Repos» lediglich im Rahmen der einem Fonds erlaubten Kreditauf-
nahme zulässig. «Reverse Repos» hingegen qualifizieren sich als flüssige Mittel.

Obwohl sich die bisherige Regelung der Effektenleihe bewährte, sind einige Ände-
rungen vorgesehen. So muss neu die Depotbank nicht mehr zwingend Gegenpartei
der Fondsleitung sein. Diese kann nunmehr die Effekten im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung einem Borger ausleihen («Principal») oder einen Vermittler damit
beauftragen, die Effekten entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung
(«Agent») oder in direkter Stellvertretung («Finder») einem Borger zur Verfügung zu
stellen. Ferner soll der Rahmen der zugelassenen Sicherheiten erweitert werden.
Neu können unter gewissen Voraussetzungen Aktien als Sicherheit herangezogen
werden, und die Qualitätsanforderungen an die fest und variabel verzinslichen Ef-
fekten und die Akkreditive wurden auf «A-», «A3» oder gleichwertig gesenkt. Die Si-
cherheiten können zudem nicht mehr nur verpfändet, sondern neu auch auf die
Fondsleitung zu Eigentum übertragen werden (Sicherungsübereignung).

Was die Bestimmungen betreffend Buchführung und Jahresrechnung sowie Revision
und Revisionsbericht betrifft, gilt es hervorzuheben, dass sich die Revisionsstelle
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eingehender mit der Organisation der Fondsleitung auseinandersetzen soll. Na-
mentlich hat sie im Revisionsbericht derselben die Zweckmässigkeit und Angemes-
senheit des internen Kontrollsystems (IKS), der «Compliance» sowie, sofern vorhan-
den, der internen Revision zu beurteilen. Sie muss sich auch zur Einhaltung der
Rundschreiben der Bankenkommission äussern. Zudem muss sie – wie dies bei den
Banken und Effektenhändlern schon lange üblich ist – neu die Einhaltung der Stan-
desregeln der Swiss Funds Association SFA prüfen. Diese werden mithin – unab-
hängig von einer Mitgliedschaft – für alle Fondsleitungen verbindlich.

2. Praxis der Aufsichtsbehörde

2.1 Verhaltensregeln der Swiss Funds Association SFA
Im Berichtsjahr nahm die Bankenkommission die von der Swiss Funds Association
SFA verabschiedeten «Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft»
(VRF) zustimmend zur Kenntnis. Diese Verhaltensregeln sollen den Eckstein der
künftigen Selbstregulierung des schweizerischen Fondsgeschäftes bilden. Sie be-
zwecken die Sicherstellung der Integrität des schweizerischen Fondsmarktes, die
Förderung seines Ansehens und die Wahrung des Vertrauens der Anleger in die
Fondsprodukte und -dienstleistungen. Die VRF konkretisieren die Sorgfalts-, Treue-
und Informationspflichten der Fondsleitungen und stipulieren zudem die im Fonds-
vertrieb zu beachtenden Sorgfalts- und Treuepflichten. Dank dem hohen Konkreti-
sierungsgrad und der erstmaligen Regelung wichtiger Punkte, wie namentlich Qua-
litätsanforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation und das Compliance
einer Fondsleitung, die Behandlung von sog. «soft commissions» sowie die Regelung
der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, werden die VRF inskünf-
tig im Fondsgeschäft strengere Qualitätsmasstäbe setzen. Die Informationspflichten
der Fondsleitungen sowie die Pflichten im Fondsvertrieb sind auch von den Vertre-
tern ausländischer Anlagefonds einzuhalten, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass
bei Vertretern, welche weder Bank noch Effektenhändler oder Fondsleitung sind,
eine Aufsichtslücke besteht.

Die Bankenkommission wird die einheitliche Anwendung dieser VRF durch sämtli-
che Fondsleitungen und Vertreter ausländischer Anlagefonds dadurch sicherstellen,
dass sie im Rahmen der bevorstehenden Änderung der Verordnung der Bankenkom-
mission über die Anlagefonds (vgl. Ziff. 1.3) die Revisionsstellen verpflichtet, ins-
künftig auch die Einhaltung dieser neuen Standesregeln zu prüfen. Obwohl die Ver-
treter ausländischer Anlagefonds nur dann eine externe Revisionsstelle aufweisen
müssen, wenn sie Banken-, Effektenhändler- oder Fondsleitungsstatus haben, er-
wartet die Bankenkommission, dass auch die keiner ständigen Aufsicht unterstellten
Vertreter die VRF respektieren, da dies künftig eine ständig einzuhaltende Bewilli-
gungsvoraussetzung sein wird.
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